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Ergebnisse auf einen Blick 

Studiengang 01 Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.)  

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Studiengang 02 Economics and Public Policy (M.Sc.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüll 
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Kurzprofile 

Studiengang 01: Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) 

Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (BWL) (M.Sc.) orientiert sich laut Selbstbericht 

am Leitbild der Universität, Scientia et Conscientia, das eine gleichwertige Verfolgung von wis-

senschaftlichem Erkenntnisgewinn und Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung betont. 

Entsprechend sollen die Studierenden befähigt werden, ihren Aufgaben als Fach- und 

Führungskräfte im betriebswirtschaftlichen Bereich verantwortungsvoll auch in gesellschaftlicher 

Sicht nachzukommen.  

Zielgruppe des Studiengangs sind Studierende mit einem abgeschlossenen wirtschaftswissen-

schaftlichen Bachelorstudium. Die Vermittlung einer fundierten inhaltlichen und methodischen 

Ausbildung in der Betriebswirtschaftslehre sowie die Befähigung zum modellgestützten Denken 

und zu einem kritischen Umgang mit Theorien, Modellen und Methoden nennt der Selbstbericht 

als Ziel des Studiengangs. Auf der Basis, der im Bachelorstudium vermittelten, methodischen 

und inhaltlichen Grundlagen werden in den Spezialisierungen (Majors) Themen und Fragestel-

lungen vertieft. Die Integration von Wissen und die Bewältigung von Komplexität stehen dabei 

im Vordergrund. Die Studierenden sollen zudem zur Eigenständigkeit sowohl in der anwen-

dungs- als auch in der forschungsorientierten Arbeit befähigt werden. Darüber hinaus werden 

Schlüsselkompetenzen in Bezug auf komplexe Arbeitskontexte vermittelt. So sollen die Studie-

renden durch selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten lernen, in einem vielschichtigen Ar-

beitsumfeld effektiv zu handeln, Probleme zu lösen und Verantwortung zu übernehmen.  

Der Studiengang bereitet auf eine Laufbahn als Fach- und Führungskraft in Unternehmen sowie 

auf eine wissenschaftliche Karriere vor.  

Studiengang 02 Economics and Public Policy (M.Sc.)  

Unter Berücksichtigung des Leitbildes der Universität „Scientia et Conscientia“, das die gesell-

schaftliche Verantwortung von Lehre und Forschung betont, steht im Mittelpunkt des Master-

studiengangs Economics and Public Policy (EPP) (M.Sc.) laut Selbstbericht die verantwor-

tungsbewusste Analyse (optimalen) staatlichen Handelns im Zusammenspiel mit dem Verhalten 

privater Agenten. Die Studierenden sollen eine besondere Expertise in Bereichen wie z.B. der 

Wettbewerbspolitik, der Regulierung, der Umweltpolitik, der Finanzwissenschaft, der Zentral-

bankpolitik und der Sozialpolitik erwerben. Zentral ist dabei das Verständnis von Marktversagen 

bzw. Marktunvollkommenheiten und der Umgang damit.  
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Der Masterstudiengang baut auf wirtschaftswissenschaftlichen Bachelorstudiengängen auf und 

erweitert sowie vertieft dort erworbene Fähigkeiten. Die Ausbildung zielt darauf ab, die Studie-

renden in der Lage zu versetzen, komplexe ökonomische Probleme zu verstehen und ihr Wis-

sen kompetent auf andere Themenkomplexe übertragen zu können. Dies erfordert ein tiefes 

Verständnis von ökonomischer Theorie sowie die sichere Beherrschung der wichtigsten 

ökonomischen, insbesondere auch empirischen Methoden. Die Studierenden sollen komplexe 

wirtschaftliche Entscheidungsprobleme auf der Ebene von Haushalten, Unternehmen oder der 

Volkswirtschaft insgesamt eigenständig und kompetent lösen können. Die Anwendung 

ökonomischer Konzepte in den unterschiedlichsten Kontexten fördert Abstraktionsvermögen, 

Analysefähigkeit und Lösungskompetenz und bereitet damit auf die moderne Arbeitswelt vor.  

Der Studiengang bereitet auf Tätigkeiten in einschlägigen Ministerien sowie Verbänden, Regu-

lierungsbehörden und Forschungsinstituten vor. Die erworbenen Fertigkeiten befähigen darüber 

hinaus für eine Vielzahl weiterer Tätigkeiten, insbesondere in Unternehmen und Unterneh-

mensberatungen.  

 

Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Beide Studiengänge:  

Der Gesamteindruck des Gutachtergremiums hinsichtlich beider Studiengänge ist insgesamt 

sehr positiv. Aus dem Selbstbericht und bei der ZOOM-Konferenz ist deutlich geworden, dass 

die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät beide Studienprogramme selbstbewusst, systema-

tisch und fachlich seit der letzten Akkreditierung weiterentwickelt und auch den veränderten 

Marktanforderungen angepasst hat. Dabei sind insbesondere die methodischen Voraussetzun-

gen präzisiert bzw. erhöht worden.  

Aus den Gesprächen vor Ort hat das Gutachtergremium einen vertieften Eindruck darüber ge- 

wonnen, welche Inhalte vermittelt und welche (anspruchsvollen) Qualifikationsziele erreicht 

werden sollen. Die Inhalte der Curricula sind nach Auffassung des Gutachtergremiums gut ge-

eignet, die Absolventinnen und Absolventen mit ihrem Studienabschluss zu befähigen, problem-

los eine qualifizierte und anspruchsvolle Erwerbstätigkeit auf den jeweils angestrebten Arbeits-

feldern bzw. -märkten ausüben zu können. Die ausdrücklich erklärte Absicht in beiden Studien-

gängen, die im Zuge der Corona-Pandemie aufgebauten digitalen Kompetenzen zur Gestaltung 

innovativer Lehrkonzeptionen weiterhin zu nutzen, wird vom Gutachtergremium positiv beurteilt 

und könnte auch als Einstieg in eine verstärkte Digitalisierung beider Studiengänge dienen. 
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Studiengang 01 Betriebswirtschaftslehre  

Die seit der letzten Akkreditierung vorgenommenen strukturellen Änderungen einschließlich der 

fakultätsinternen Organisationseinheiten und der Einrichtung von Majors und Minors haben ihr 

Ziel, die fachliche Ausrichtung des Studiengangs transparenter und übersichtlicher zu gestalten, 

nach dem Eindruck des Gutachtergremium gut erreicht. Positiv zu beurteilen ist auch die nun-

mehr neu aufgenommene Forderung eines Nachweises über Kenntnisse der englischen Spra-

che (Sprachniveau B2 oder höher).  

 

Studiengang 02 Economics and Public Policy (M.Sc.) 

Die im Studiengang vorgenommene Umstellung der Methodenfächer (Mikroökonomik, Mak-

roökonomik, Ökonometrie) von Wahlpflicht- zu Pflichtveranstaltungen ist aus Sicht des Gut-

achtergremiums ein wichtiger Schritt, sicherzustellen, dass alle Studierenden die grundlegen-

den Methodenkenntnisse erlangen, die sie im Verlauf ihres Studiums und danach benötigen.  

Die verstärkten Bemühungen um einen „Ausbau“ der Kommunikation zwischen den Professo-

rinnen und Professoren hält das Gutachtergremium für sinnvoll aber auch für notwendig.   
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1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 BayStudAkkV) 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 BayStudAkkV)   

Sachstand/Bewertung  

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.)  

Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) (BWL) ist ein zum Bachelorstudien-

gang Betriebswirtschaftslehre konsekutiver Studiengang im Umfang von 120 ECTS-

Leistungspunkten bei einer Regelstudienzeit von vier Semestern  

Masterstudiengang Economics and Public Policy (M.Sc.)  

Der Masterstudiengang Economics and Public Policy (M.Sc.) (EPP) ist ein zum Bachelorstudi-

engang Volkswirtschaftslehre konsekutiver Studiengang im Umfang von 120 ECTS-

Leistungspunkten bei einer Regelstudienzeit von vier Semestern  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt  

 

Studiengangsprofile (§ 4 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung  

Beide konsekutiven Masterstudiengänge werden im Selbstbericht sowohl als forschungs- und 

als auch als anwendungsorientiert eingestuft, sodass im Ergebnis eine Profilauswahl nicht 

stattgefunden hat. Laut Selbstbericht soll durch die damit angestrebte breite Ausrichtung den 

Studierenden eine eigene Profilbildung ermöglicht werden, die sie sowohl auf eine berufliche 

Laufbahn im wissenschaftlichen Bereich als auch in der betrieblichen Praxis vorbereitet.    

Mit der Masterarbeit soll die Fähigkeit nachgewiesen werden, innerhalb einer zeitlichen Frist ein 

Problem aus dem jeweiligen Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbei-

ten. Die Masterarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt  
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Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 BayStu-

dAkkV)  

Sachstand/Bewertung  

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.)  

Die Zulassung, die in § 4 seiner Prüfungsordnung geregelt ist, setzt einen einschlägigen Hoch-

schulabschluss mit mindestens 180 ECTS-Leistungspunkten oder einen gleichwertigen Ab-

schluss voraus. Darin müssen überdies 18 ECTS-Leistungspunkte in quantitativen Methoden, 

18 ECTS-Leistungspunkte in Volkswirtschaftslehre und 50 ECTS-Leistungspunkte in Betriebs-

wirtschaftslehre nachgewiesen werden. Werden die Zugangsvoraussetzungen erfüllt und wird 

mit dem Bachelor-Studiengang eine Note von 1,99 oder besser erreicht, erfolgt direkt die Zulas-

sung. Bei einer Note von 2,99 und schlechter erfolgt eine Absage. Im Falle von Noten zwischen 

2,0 und 2,89 ist die zweite Stufe des Eignungsverfahren durchzuführen und ein Auswahlgesp-

räch mit der vom Fakultätsrat bestellten Auswahlkommission, in dem nach differenzierten Vor-

gaben der „Eignungsordnung...“ des Studiengangs, die Bestandteil der Prüfungsordnung ist, 

eine Prüfung der Kenntnisse und Befähigung für einen erfolgreichen Abschluss des BWL-

Masterstudiengangs erfolgt. 

Außerdem sind englische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 nach dem Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) nachzuweisen.  

Masterstudiengang Economics and Public Policy (M.Sc.) 

Die Zulassung, die in § 4 seiner Prüfungsordnung geregelt ist, setzt einen einschlägigen Hoch-

schulabschluss mit mindestens 180 ECTS-Leistungspunkten oder einen gleichwertigen Ab-

schluss voraus.  

In einem Eignungsverfahren, das in der Eignungsordnung als Bestandteil der Prüfungsordnung 

im Einzelnen geregelt ist, wird zudem die studiengangspezifische Eignung festgestellt. Dies 

erfolgt im Rahmen einer Punktvergabe für die Bachelorabschlussnote und der fachlichen Zu-

sammensetzung des absolvierten Bachelorcurriculums (je 50 Prozent), insgesamt können 100 

Punkte vergeben werden. Bei weniger als 50 Punkten erfolgt eine Einstufung als ungeeignet, 

bei mindestens 80 Punkte wird ein Zulassungsbescheid erteilt. Bei einer Punktzahl von 50 bis 

79 Punkten sind als zweite Stufe des Eignungsverfahrens in einem Auswahlgespräch nach den 

Vorgaben der Eignungsordnung Kenntnisse und Befähigung für einen erfolgreichen Abschluss 

des VWL-Masterstudiengangs nachzuweisen. 

Außerdem sind englische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 nach dem Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) nachzuweisen.  
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Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt  

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  (§ 6 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung  

Die Abschlussbezeichnung für beide Studiengänge lautet jeweils Master of Science und bezieht 

sich laut Selbstbericht auf ihre die forschungs- und methodenorientierte Ausrichtung. In beiden 

wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen überwiegen naturgemäß die quantitativen und 

methodischen Inhalte. 

Die Prüfungsordnung regelt unter § 22 Abs. 4 die Ausstellung eines Diploma Supplements. Die 

Hochschule verwendet die von der Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte aktuelle Fassung 

von 2018.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt  

 

Modularisierung  (§ 7 BayStudAkkV) 
Sachstand/Bewertung 

Die Studiengänge sind vollständig modularisiert und mit einem Leistungspunktesystem verse-

hen. Jedes Modul wird innerhalb eines Semesters mit einer Prüfungsleistung abgeschlossen 

und mit jeweils 6 ECTS-Leistungspunkten bewertet.  

Die Modulbeschreibungen beinhalten Informationen zu den Inhalten und Qualifikationszielen 

des Moduls, zu Lehr- und Lernformen, ggf. zu Voraussetzungen für die Teilnahme, zu Voraus-

setzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European Credit 

Transfer System (Prüfungsart und -dauer), zu ECTS-Leistungspunkten und Benotung, zur Häu-

figkeit des Angebots des Moduls, zum Arbeitsaufwand, zur Dauer des Moduls und zur Literatur. 

Die Beschreibung der Verwendbarkeit ist nicht in den Modulbeschreibungen sondern in der 

hochschulintern verwendeten Lernplattform einsehbar. Aufgrund der Komplexität der „Ver-

wendbarkeit der Module“ (da die Module jeweils von mehreren Studiengängen belegt werden) 

hat die Hochschule sich für eine digitale Lösung entschieden. Das Gutachtergremium hatte Ein-

sicht dazu und bewertet diese als ausreichend. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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Leistungspunktesystem (§ 8 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung  

Beide Studiengänge umfassen je 120 ECTS-Leistungspunkte, wobei jedem ECTS-

Leistungspunkt eine Arbeitsbelastung von 30 Stunden zugeordnet ist. Pro Semester werden 30 

ECTS-Leistungspunkte vergeben. Der Bearbeitungsumfang der Abschlussarbeit beträgt 30 

ECTS-Leistungspunkte bei einer Bearbeitungsdauer von vier Monaten. Sie kann bei Vorliegen 

bestimmter Voraussetzungen (u.a. empirische Erhebungen, praktische Implementierungen, 

Praxisbezug) auf sechs Monate erhöht werden. 

Die wesentlichen Regelungen sind in §§ 13 und 18 der Prüfungsordnungen der beiden Studi-

engänge beschrieben. 

Mit dem Studienabschluss werden, unter Einbeziehung des vorangegangenen Studienab-

schlusses, 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

Die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-

gen ist in § 8 der Prüfungsordnung geregelt. So werden Kompetenzen, die im Hochschulbereich 

erworben wurden, anerkannt, sofern kein wesentlicher Unterschied nachgewiesen werden kann 

(§ 8 Abs. 1 PO). Kompetenzen, die im Rahmen sonstiger weiterbildender Studien nach Art. 56 

Abs. 6 Nr. 3 BayHSchG oder außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, können an-

gerechnet werden, wenn sie gleichwertig sind (§ 8 Abs. 2 PO). Außerhalb des Hochschulbe-

reichs erworbene Kompetenzen dürfen höchstens die Hälfte der nachzuweisenden Kompeten-

zen ersetzen. 

In den Prüfungsordnungen werden somit die Regelungen der Anerkennung von Modulen bei 

nationalem und internationalem Hochschul- und Studiengangswechsel im Sinne der Lissabon-

Konvention berücksichtigt,  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Die Hochschule hat den Studiengang Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) seit der letzten Akkredi-

tierung wie folgt weiterentwickelt:  

Unter Beibehaltung der fachlichen Ausrichtung wurden die Schwerpunktbezeichnungen (Ma-

jors) geändert. Die neuen Namen lauten „Business Analytics & Operations“ (BA&O), „Finance, 

Accounting, Controlling & Taxation“ (FACT) und „Strategy, Marketing & Management“ (SMM). 

Die neue Namensgebung spiegelt laut Selbstbericht die fachliche Ausrichtung jeweils besser 

wider und soll die Orientierung der Studierenden erleichtern. Schließlich soll von den neuen 

Bezeichnungen eine spezifischere Signalwirkung für den Arbeitsmarkt ausgehen.  

Die geänderten Anforderungen des Arbeitsmarktes und der wissenschaftliche Fortschritt sollen 

sich auch in den angebotenen Modulen widerspiegeln. Schließlich ist ein Nachweis über Kennt-

nisse der englischen Sprache (Sprachniveau B2 oder höher) erforderlich (Eignungsordnung § 2 

Abs. 2). Außerdem werden zur Steigerung der Marktgängigkeit und zur Gewährleistung der 

Arbeitsfähigkeit in einem globalisierten Kontext einige Module in englischer Sprache durchge-

führt.  

Bei den Zugangsvoraussetzungen wurden die Anforderungen im methodischen Bereich und in 

der Volkswirtschaftslehre um 2 jeweils auf 18 ECTS-Leistungspunkte reduziert (§ 4 Abs. 1 

POMABWL), um den auf die aktuell herrschenden Strukturen der betriebswirtschaftlichen Ba-

chelorstudiengänge im relevanten Einzugsbereich des Studiengangs gerecht werden zu kön-

nen. Der Studiengang soll durch diese Absenkung für Studierende dieser Bachelorstudiengän-

ge offenbleiben.  

Die Prüfungsformen wurden um die Form der Portfolioprüfung ergänzt, um innovative Lern- und 

Prüfungsformen zu ermöglichen.  

Die im Zuge der Corona-Pandemie aufgebauten digitalen Kompetenzen sollen zur Gestaltung 

innovativer Lehrkonzeptionen weiterhin genutzt werden, z. B. in Form der Bereitstellung von 

speziellen Lernvideos zur Förderung des Selbststudiums und zur Umsetzung des „Flipped 

Classroom“ Konzepts.  

Im Studiengang Economics and Public Policy (M.Sc.) sind die Methodenfächer (Mikroökonomik, 

Makroökonomik, Ökonometrie) von Wahlpflicht- auf Pflichtveranstaltungen umgestellt worden, 

um sicherzustellen, dass alle Masterstudierenden über diese grundlegenden Methodenkennt-

nisse verfügen, die sie im Verlauf ihres Studiums und vor allem auch danach benötigen.  
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Die Kommunikation mit den Studierenden wurde durch regelmäßige EPP-Stammtische ausge-

baut, bei dem die Lehrenden mit den Masterstudierenden zusammen Essen gehen und die An-

regungen der Studierenden zu Qualität und Inhalt der Lehre diskutieren. Außerdem wurde ein 

alljährliches Zusammentreffen in Form des „VWL-Get-together“ eingerichtet, bei dem sich im 

Anschluss an einen populärwissenschaftlichen Vortrag eines Mitglieds der VWL-

Professorenschaft Studierende und Lehrende auf einen zwanglosen Imbiss mit Umtrunk zu-

sammenfinden.  

 

2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19-
21 und § 24 Abs. 4 BayStudAkkV) 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 BayStudAkkV) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Für beide Masterstudiengänge BWL und EPP wird von der Hochschule im Selbstbericht als 

gemeinsames Ziel festgestellt, den Studierenden eine fundierte quantitative Ausbildung in den 

Wirtschaftswissenschaften zu vermitteln, sie zum modellgestützten Denken zu befähigen und 

zu einem kritischen Umgang mit Modellen und Methoden anzuregen.  

 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Studiengang 01 Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) 

Sachstand  

Laut Selbstbericht werden die Studierenden in die Lage versetzt, sich aufbauend auf ihrem Ba-

chelorstudium folgende Kompetenzen zu erschließen:  

 Vertieftes Wissen und kritisches Verständnis zur Problemlösung in neuen und unvertrau-

ten Situationen interdisziplinär anwenden zu können und auf der Grundlage unvollstän-

diger Information, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen getroffen treffen können. 

 Wissen so zu integrieren, dass forschungs- und anwendungsorientierte Projekte weitge-

hend autonom durchgeführt werden können.  

 Bewusstsein für die gesellschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche und ethische Trag- 

weite von Managemententscheidungen zu entwickeln und in der Lage zu sein, das ei-

gene Entscheidungsverhalten an der Wohlfahrt der Beteiligten auszurichten.  

 Sich selbstständig oder in Gruppen neues Wissen und Können anzueignen bzw. sich 

einen aktuellen Wissensstand aufzuarbeiten und sich über dieses Wissen sowohl mit 
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Laien als auch Fachvertreter*innen auf einem fundierten Niveau austauschen zu 

können.  

 Soziale, fachliche und organisatorische Verantwortung zu übernehmen.  

Insgesamt wird damit eine inhaltliche, methodische und persönlichkeitsbildende Ausbildung 

angestrebt. Inhaltlich werden betriebswirtschaftliche Kenntnisse insbesondere im Hinblick auf 

den jeweils ausgewählten Schwerpunkt vertieft. Dadurch sollen sich die Studierenden nach ih-

rem Abschluss für eine wissenschaftliche Karriere oder Positionen in der betrieblichen Praxis 

als Fach- und Führungskräfte qualifizieren. Methodisch werden weiterführende statistische und 

mathematische Methoden vermittelt, um die analytischen Fähigkeiten zu schärfen und kriti-

sches Denken zu fördern. Die persönlichkeitsbildenden Elemente zielen auf eine Erweiterung 

des persönlichen Horizontes insbesondere in gesellschaftlicher und ethischer Hinsicht. Die Stu-

dierenden sollen so dazu befähigt werden, ihr Handeln auf ethisch-moralischer Ebene kritisch 

zu bewerten und dadurch aktiv die gesellschaftliche Entwicklung mitzugestalten.  

 

Studiengang 02 Economics and Public Policy (M.Sc.)  

Qualifikationsziel ist laut Selbstbericht, die Studierenden zu befähigen, komplex-ökonomische 

Probleme zu verstehen und zudem ihr Wissen kompetent anwenden bzw. auf andere Themen-

komplexe übertragen zu können. Ein tiefes Verständnis von ökonomischer Theorie sowie die 

sichere Beherrschung der wichtigsten ökonomischen, insbesondere auch empirischen Metho-

den sind hierzu Voraussetzung. Die Studierenden sollen komplexe wirtschaftliche Entschei-

dungsprobleme auf der Ebene von Haushalten, Unternehmen oder der Volkswirtschaft insge-

samt eigenständig und kompetent lösen können. Die wiederholte Anwendung ökonomischer 

Konzepte in den unterschiedlichsten Kontexten soll Abstraktionsvermögen, Analysefähigkeit 

und Lösungskompetenz fördern und damit auf die moderne Arbeitswelt vorbereiten.  

Der thematische Schwerpunkt des Studiums liegt im Bereich Economics and Public Policy, also 

in der Analyse (optimalen) staatlichen Handelns. Die Studierenden sollen damit sowohl inhalt-

lich als auch in ihrem Persönlichkeitsbild auf eine künftige zivilgesellschaftliche und politische 

Rolle vorbereitet werden und sich eine besondere Expertise in Politikbereichen wie z.B. Wett-

bewerbspolitik, Regulierung, Umweltpolitik, Finanzwissenschaft, Zentralbankpolitik und Sozial-

politik aneignen. Zentral ist dabei das Verständnis von Marktversagen bzw. Marktunvollkom-

menheiten.  

Die Studierenden sollen schließlich in ihrer Ausbildung auf Verteilungseffekte und Ungleichhei-

ten im Wirtschaftsprozess aufmerksam gemacht werden und sich ihrer künftigen Verantwortung 

im Wirtschaftsprozess bewusst werden. Konsequenterweise erfolgt in der VWL die Analyse im 
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Rahmen der modernen Wohlfahrtsökonomik, die es den Studierenden ermöglicht, sie gleicher-

maßen verstehen und anwenden zu können, aber auch kritisch zu hinterfragen. Das schließt 

die Identifikation von Marktversagen genauso ein wie die Herleitung von optimalen Politiken zur 

Vermeidung bzw. Reduzierung der mit dem Marktversagen verbundenen Wohlfahrtsverluste. 

Die Hochschule sieht damit die Studierenden nach ihrem Abschluss als optimal vorbereitet, im 

Hinblick auf ihre ethische Führungsrolle in der Wirtschaft und Politik, für Tätigkeiten in den ein-

schlägigen Ministerien oder auch in Verbänden, Regulierungsbehörden und Forschungsinstitu-

ten vorbereitet.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Qualifikationsziele sind in beiden Studiengängen insgesamt klar und konkret formuliert und 

umfassen auf dem angestrebten Abschlussniveau die wissenschaftliche Befähigung, die Befä-

higung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und die Persönlichkeitsentwicklung.   

Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die künftige zivilgesellschaftliche, politische 

und kulturelle Rolle der Studierenden nach ihrem Studienabschluss. Sie sind in der Lage, ge-

sellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demo-

kratischem Gemeinsinn maßgeblich mitzugestalten. 

Die Qualifikationsziele sind Inhalt der Prüfungsordnung und im Modulhandbuch im Einzelnen 

dargestellt, und auf der Internetseite nachzulesen. Die Qualifikationsziele sind zwischen den 

verschiedenen Darstellungen inhaltlich konsistent (z.B. Selbstbericht, Prüfungsordnung, Modul-

handbuch). Der Studiengang ist hinsichtlich seiner Wissensvermittlung vertiefend, verbreiternd 

und fachübergreifend ausgestaltet Die Qualifikationsziele sind auch im Diploma Supplement 

unter der Ziffer 4.2 „Programme Learning Outcomes dargestellt.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt  
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Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 BayStudAkkV) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 BayStudAkkV) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Beide Studiengänge sind vollständig modularisiert. Alle Module werden mit einer einzigen 

Prüfungsleistung abgeschlossen. Die entsprechenden Stundenpläne und Modulhandbücher 

werden jedes Semester veröffentlicht. Beide Studiengänge greifen auf unterschiedliche Lehr-

formate zurück. Neben den klassischen Vorlesungen mit Übungen, die deutlich dominieren, 

werden Seminare mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen sowie Software-Kurse angebo-

ten, die durch ein hohes Maß an Interaktivität gekennzeichnet sind.  

Mit der Begründung, den vielfältigen Anforderungen in der Ausbildung effizient gerecht werden 

zu können, hat sich die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in den vergangenen Jahren eine 

Clusterstruktur gegeben:  

 Cluster „Business Analytics & Operations“ (BA&O)  

 Cluster „Finance, Accounting, Controlling & Taxation“ (FACT)  

 Cluster „Strategy, Marketing & Management“ (SMM)  

 Cluster „Economics“  

Diese Clusterstruktur bildet zugleich die Grundlage für die Gestaltung und Organisation der Stu- 

diengänge. Innerhalb der Cluster erfolgt eine inhaltliche Bündelung von Themen, die den etab-

lierten Forschungs- und Berufsfeldern der Wirtschaftswissenschaften entsprechen. Dies er-

möglicht es, Spezialisierungen (Majors) in die Studiengänge der Fakultät zu integrieren.  

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Studiengang 01 Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.)  

Sachstand  

Die Abschlussbezeichnung Master of Science soll den anwendungs- und forschungsorientierten 

Ansatz des Studiengangs und den inhaltlichen Schwerpunkt in der Betriebswirtschaftslehre. 

betonen. Sein Curriculum kombiniert gezielt inhaltliche Aspekte der beteiligten Cluster mit me-

thodischer Kompetenzbildung und Persönlichkeitsentwicklung.  

Der viersemestrige Studiengang ist aus vier Bereichen aufgebaut  

 drei Methodenvorlesungen mit insgesamt 18 ECTS-Punkten 

 ein Major aus drei Bereichen mit 42 ECTS-Punkten 
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 ein Minor mit der Möglichkeit zur individuellen Kurswahl mit 30 ECTS-Punkten 

 Masterarbeit mit individueller Themenwahl mit 30 ECTS-Punkten. 

Die Hochschule stellt dies wie folgt dar: 

 

Aus diesem Angebot bildet jeder Studierende „sein“ Curriculum, das seinen eigenen Vorstellun-

gen und Absichten entspricht und eine klare eigene Profilbildung ermöglich: Er wählt aus der 

Modulgruppe B einen möglichen Clusterbereich (oder Track) und einen Bereich aus der Modul-

gruppe C, wobei der Minor nicht mit dem Major übereinstimmen darf. Bei der Wahl des Minors 

aus dem Bereich General Management & Economics können die Studierenden frei aus dem 

Studienangebot der Masterstudiengänge BWL sowie EPP wählen. Hinzu kommen die drei 

Pflichtmodule zu den fortgeschrittenen Methoden und die Masterarbeit.  

Die folgende Curriculumsübersichten zeigen für die drei verschiedenen Schwerpunktformen 

beispielhaft mögliche Verlaufsformen dieses Master-Curriculums. Weitere Veränderungsmög-

lichkeiten ergeben sich aus der Wahl der Minors.   
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Veranstaltungsform Gewicht für

1. 2. 3. 4. Stunden

Präsenz-

studium

Stunden

Selbst-

studium

z.B. Vorlesung, Seminar Gesamtnote

Modulgruppe A: Fortgeschrittene Methoden 18/120

WIW-5221 Entscheidungstheorie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5220 Ökonometrie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5222 Business Economics 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe B: Major Finance, Accounting, Controlling & Taxation 42/120

WIW-5023 International Accounting Advanced I: Rechnungslegung Internationaler Unternehmen 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5002 Empirische Kapitalmarktforschung 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5026 Financial Engineering und Structured Finance 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5211 MTax11-Masterseminar Taxation II 6 42 138 Seminar Mündliche/schriftliche

Prüfung

WIW-5177 Controlling 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5191 Behavioral Controlling 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5179 MTax1-Internationale Unternehmensbesteuerung 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe C: Minor Strategy, Marketing & Management 30/120

WIW-5114 Corporate Governance: Theorie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5138 Advanced Services Marketing 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5094 Information Systems Research 6 42 138 Seminar Mündliche/schriftliche

Prüfung

WIW-5093 Global E-Business and Electronic Markets 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5225 Management: Globale Nachhaltigkeit 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe D: Abschlussleistung 30/120

WIW-5183 Masterarbeit 30 900 Bachelorarbeit

30 30 30 30 630 2970Summe

Curriculumsübersicht:

Master BWL - Major Finance, Accounting, Controlling & Taxation

WorkloadModul Credit Points in

Semester

Prüfungsleistung des

Moduls (Dauer in Min)

sowie Prüfungsform

Modul Nr.

Veranstaltungsform Gewicht für 

1. 2. 3. 4. Stunden 

Präsenz-

studium

Stunden 

Selbst-

studium

z.B. Vorlesung, Seminar Gesamtnote

Modulgruppe A: Fortgeschrittene Methoden 18/120

WIW-5221 Entscheidungstheorie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5220 Ökonometrie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5222 Business Economics 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe B: Major Strategy, Marketing & Management 42/120

WIW-5114 Corporate Governance: Theorie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5138 Advanced Services Marketing 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5094 Information Systems Research 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5093 Global E-Business and Electronic Markets 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5225 Management: Globale Nachhaltigkeit 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5133 Human Resource: Personalmangement 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5109 Consumer Behavior: Hausarbeit (Empirische Forschung) 6 0 180 Seminar Mündliche/schriftliche 

Prüfung

Modulgruppe C: Minor Business Analytics & Operations 30/120

WIW-5223 Decision Optimization 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5072 Supply Chain Management I 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5096 Performance Analysis of Stochastic Systems 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5089 Health Care Operations Mangement 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5102 Advanced Management Support 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe D: Abschlussleistung 30/120

WIW-5183 Masterarbeit 30 900 Bachelorarbeit

30 30 30 30 588 3012Summe

Curriculumsübersicht:

Master BWL - Major Strategy, Marketing & Mangement

Modul Nr. Modul Credit Points in 

Semester

Workload Prüfungsleistung des 

Moduls (Dauer in Min) 

sowie Prüfungsform
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Internationalisierung bzw. Globalisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung bzw. digitale Ver-

netzung stellen laut Selbstbericht alle Unternehmen vermehrt vor bisher weitgehend unbekann-

te Herausforderungen. Um diesen Herausforderungen begegnen zu können,  

 sind effiziente Steuerungssysteme, ein ausgereiftes Finanz- und Risikomanagement 

sowie differenzierte Prozesse in den Bereichen Rechnungswesen und Steuern erforder-

lich. Entsprechend sind Kenntnisse in Finance, Accounting, Controlling und Taxation die 

Grundlage, um diese Veränderungen in Unternehmen aktiv gestalten zu können. Die 

Studiengangsversion Major Finance, Accounting, Controlling & Taxation (FACT) soll die 

Studierenden zum einen inhaltlich in den genannten Bereichen qualifizieren und zum 

anderen die notwendigen Methodenkenntnisse vermitteln, um eine erfolgreiche Unter-

nehmenssteuerung zu realisieren.  

 sind umfassenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich. In diesem 

komplexen Umfeld werden laut Selbstbericht Führungskräfte eines neuen Typs ge-

braucht, die das Verhalten von Organisationen und Konsumierenden verstehen und so 

Veränderungen aktiv und kreativ gestalten können. Im Major Strategy, Marketing & Ma-

nagement (SMM) werden die Studierenden auf diese Aufgaben vorbereitet. Sie erlernen 

Theorien und Methoden u.a. aus Unternehmensführung und -ethik, Innovation und Ent-

repreneurship, Personal und Marketing. 

 sind auch als Folge der digitalen Transformation intelligente Geschäftsmodelle erforder-

lich, die es den Unternehmen ermöglichen, die ihnen zur Verfügung stehende Daten 

bestmöglich zu analysieren und zur optimalen Organisation ihrer Prozesse nutzen. Unter 

Veranstaltungsform Gewicht für 

1. 2. 3. 4. Stunden 

Präsenz-

studium

Stunden 

Selbst-

studium

z.B. Vorlesung, Seminar Gesamtnote

Modulgruppe A: Fortgeschrittene Methoden 18/120

WIW-5221 Entscheidungstheorie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5220 Ökonometrie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5222 Business Economics 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe B: Major Business Analytics & Operations 42/120

WIW-5223 Decision Optimization 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5072 Supply Chain Management I 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5096 Performance Analysis of Stochastic Systems 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5089 Health Care Operations Mangement 6 42 138 Seminar Mündliche/schriftliche 

Prüfung

WIW-5102 Advanced Management Support 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5227 Revenue Mangement 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5246 Industrial Ecology 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe C: Minor Strategy, Marketing & Management 30/120

WIW-5114 Corporate Governance: Theorie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5138 Advanced Services Marketing 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5094 Information Systems Research 6 42 138 Seminar Mündliche/schriftliche 

Prüfung

WIW-5093 Global E-Business and Electronic Markets 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5225 Management: Globale Nachhaltigkeit 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe D: Abschlussleistung 30/120

WIW-5183 Masterarbeit 30 900 Bachelorarbeit

30 30 30 30 630 2970Summe

Curriculumsübersicht:

Master BWL - Major Business Analytics & Operations

Modul Nr. Modul Credit Points in 

Semester

Workload Prüfungsleistung des 

Moduls (Dauer in Min) 

sowie Prüfungsform
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dem Schlagwort Industrie 4.0 wird die Produktion fit für die Zukunft gemacht, mit Health 

4.0 steht eine vergleichbare Revolution im Gesundheitswesen bevor. Im Major Business 

Analytics & Operations (BA&O) erlernen die Studierenden, wie sie relevante Daten ge-

nerieren und statistisch auswerten, Entscheidungen durch Einsatz quantitativer Metho-

den optimieren, Prozesse nachhaltig gestalten und können damit z.B. Wettbewerbsvor-

teile in unterschiedlichen Industrien verdeutlichen. 

 Methodische Kompetenzen werden in der Modulgruppe „Fortgeschrittene Methoden“ 

(Module Mikroökonomik, Makroökonomik, Ökonometrie“) angeboten und gegenüber 

dem Bachelorstudium vertieft, so dass die Studierenden ein Verständnis für die Lösung 

von neuen und unvertrauten Situationen entwickeln.  

Als Lehrformen nennt die Hochschule Vorlesungen, Übungen und Seminare. Dabei sollen fach- 

übergreifende Kompetenzen vor allem in Seminaren und Übungen entwickelt und ausgebaut 

werden, Schlüsselqualifikationen sollen insbesondere durch englischsprachige Veranstaltun-

gen, Gruppenarbeit und Präsentationen in Seminaren und Übungen befördert werden. Der 

Masterstudiengang vertieft und erweitert so die im Bachelorstudium erworbenen überfachlichen 

Kompetenzen. Dabei werden unter fachübergreifenden Kompetenzen insbesondere Problem-

lösungskompetenzen betont, die darauf abzielen, das erworbene Wissen in unvertrauten Situa-

tionen souverän anzuwenden und fundierte Entscheidungen unter unvollständiger Informations-

lage zu treffen. Die Schlüsselqualifikationen betonen den Bereich interpersonaler Kompetenzen 

und ermöglichen es, effizient zu kommunizieren, in Teams effektiv zu arbeiten und Verantwor-

tung für ein Team zu übernehmen. Die Lernziele und Kompetenzen werden identisch in den 

Modulbeschreibungen detailliert wiedergegeben, so dass eine durchgängige Umsetzung und 

Konsistenz sichergestellt sind. Darüber hinaus werden von einzelnen Lehrstühlen außercurricu-

lare Förderprogramme für an einzelnen Bereichen besonders interessierte Studierende angebo-

ten (z.B. auxHOT Programm), in denen die genannten Kompetenzen vertieft und weiter verfei-

nert werden können.  

Die Lehrveranstaltungen werden durch die Studierenden evaluiert und können hierdurch konti-

nuierlich verbessert werden. Zudem werden die Studierenden regelmäßig ermutigt, Verbesse-

rungsvorschläge einzubringen.  
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Studiengang 02 Economics and Public Policy (M.Sc.)  

Sachstand  

Mit der Abschlussbezeichnung Master of Science soll im Studiengang „Economic and Public 

Policy“ der forschungs- und anwendungsorientierte Ansatz des Studiengangs und der inhaltli-

che Schwerpunkt in der Politikanalyse betont werden.  

Der viersemestrige Studiengang ist aus ebenfalls aus vier Bereichen aufgebaut. Es besteht aus 

den Modulgruppen Fortgeschrittene Methoden, dem Major Economics, dem Minor und der Mas-

terarbeit. Während im Major und Minor aus einer Vielzahl an Themen und Fächern gewählt 

werden kann, müssen im Bereich Fortgeschrittene Methoden die Fächer Mikroökonomik, Ma-

koökonomik und Ökonometrie belegt werden. 

 drei Methodenveranstaltungen mit insgesamt 18 ECTS-Punkten 

 ein Major Bereich mit 42 ECTS-Punkten 

 ein Minor mit der Möglichkeit zur individuellen Kurswahl mit 30 ECTS-Punkten 

 Masterarbeit mit individueller Themenwahl mit 30 ECTS-Punkten. 

Die Hochschule stellt dies in der folgenden Abbildung dar: 

 

In der Modulgruppe B haben die Studierenden aus einem umfassenden Lehrangebot sieben 

Veranstaltungen auszuwählen. In diesem Vertiefungsbereich werden die in der Modulgruppe 

„Fortgeschrittene Methoden“ erworbenen Fähigkeiten auf ausgewählte Themen angewendet, 
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Abbildung 4 zeigt den Studienaufbau und die Leistungspunkte für die einzelnen Modulgruppen. 

Das Studium besteht aus vier Bereichen. Aus dem Bereich der Fortgeschrittenen Methoden, dem 

Major, dem Minor sowie der Masterarbeit. 

 

Abbildung 4: Aufbau des Masterstudiengangs EPP 

Da das Masterstudium EPP sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester aufge-

nommen werden kann, sind die fundamentalen Methodenkurse auf die beiden Semester verteilt. 

Die drei Veranstaltungen „Fortgeschrittene Methoden“ – Makroökonomik, Mikroökonomik und 

Ökonometrie - müssen die Studierenden belegen und sind unter der Modulgruppe A zu finden. 

Für Studierende des Masterstudiengangs EPP ist die Wahl des Majors „Economics“ in der Mo-

dulgruppe B obligatorisch. In der Modulgruppe B müssen die Studierenden aus einem umfassen-

den Lehrangebot 7 Veranstaltungen auswählen. In diesem Vertiefungsbereich werden die in der 

Modulgruppe „Fortgeschrittene Methoden“ erworbenen Fähigkeiten auf ausgewählte Themen an-

gewendet, die dem Bereich Public Policy zurechenbar sind, z.B. Wettbewerbstheorie und -politik, 

Regulierung, Internationale Umweltpolitik, Finanzwissenschaftliche Steuerlehre und Health Eco-

nomics. Die Studierenden erlangen hier die Fähigkeit zur Analyse, Bewertung und Entwicklung 

wirtschaftspolitischer Lösungsansätze. Der Umgang mit ökonomischer Theorie ist primär anwen-

dungsorientiert: Sie hilft, komplexe Situationen einzuordnen und zu verstehen, empirische Fra-
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die dem Bereich Public Policy zurechenbar sind, z.B. Wettbewerbstheorie und -politik, Regulie-

rung, Internationale Umweltpolitik, Finanzwissenschaftliche Steuerlehre und Health Economics. 

Die Studierenden erlangen hier die Fähigkeit zur Analyse, Bewertung und Entwicklung wirt-

schaftspolitischer Lösungsansätze. Der Umgang mit ökonomischer Theorie ist primär anwen-

dungsorientiert: Sie hilft, komplexe Situationen einzuordnen und zu verstehen, empirische Fra-

gestellungen zu formulieren sowie erst‐ und zweitbeste Politikmaßnahmen vorzuschlagen. Kon-

krete Fälle und empirische Studien binden die Ausbildung der Studierenden an die Praxis der 

Public Policy.  

Mit dem Angebot der Minors in der Modulgruppe C (vgl. Abbildung zuvor) bietet der Masterstu-

diengang EPP den Studierenden die Wahl zwischen einer noch stärkeren Fokussierung auf die 

volkswirtschaftlichen Inhalte der Public Policy und dem zusätzlichen Erwerb betriebswirtschaftli-

cher Kompetenzen. So besteht die Möglichkeit, aus drei verschiedenen betriebswirtschaftlichen 

Minors zu wählen: „Strategy, Marketing & Management“, „Finance, Accounting, Controlling & 

Taxation“ und „Business Analytics & Operations“.  

Eine weitere Möglichkeit ist der Minor „General Management & Economics“, in dem die Studie-

renden frei aus dem Studienangeboten der Masterstudiengänge EPP sowie BWL wählen 

können. Diese Handlungsoptionen sollen der Tatsache Rechnung tragen, dass Absolventinnen 

und Absolventen eines volkswirtschaftlichen Masterstudiengangs von sehr unterschiedlichen 

Seiten nachgefragt werden, wozu neben dem öffentlichen Sektor und der Wissenschaft eben 

auch der Unternehmenssektor zählt. Die Modulgruppe C bietet den Studierenden somit maxi-

male Wahlfreiheit. So sind alle Veranstaltungen der Masterstudiengänge EPP und BWL hier 

einbringbar. Auch hier bietet sich somit einerseits die Gelegenheit zu einer noch stärkeren Spe-

zialisierung auf die Volkswirtschaftslehre, andererseits die Möglichkeit der Differenzierung und 

der Profilschärfung entsprechend eigenen Begabungen, Neigungen und Ziele.  

Damit ist das Curriculum kohärent, gleichzeitig aber auch flexibel genug, um der Heterogenität 

der Studierenden Rechnung tragen zu können.  
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

In beiden Studiengängen ist nach Auffassung des Gutachtergremiums die Abbildung bzw. Um-

setzung der Qualifikationsziele im Selbstbericht gut gelungen. Die Zielgruppen, in beiden Studi-

engängen ambitionierte Bachelorabsolventinnen und -absolventen, die über fundierte methodi-

sche und wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse aus dem Bachelorstudium verfügen, werden 

auf angemessenem Niveau unterrichtet. Gemeinsam ist beiden Studiengängen die eigene Per-

spektive, sich für Führungsaufgaben in der Wirtschaft bzw. in Verbänden und staatlichen Ein-

richtungen oder auf eine wissenschaftliche Laufbahn vorzubereiten. Die Curricula sind so auf-

gebaut, dass die Studierenden große Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich ihrer konkreten Fä-

cherwahl haben und dafür von der Hochschule mit einem entsprechenden Instrumentarium be-

treut werden. 

Demgegenüber ist Vielfalt der angewandten Lehrformen (Vorlesung, Übung und Seminar) nach 

Einschätzung des Gutachtergremiums eher als gering zu bezeichnen, die Hochschule sollte 

insoweit mehr Kreativität entwickeln. 

Ausbaufähig ist aus Sicht des Gutachtergremiums auch, dass in den Modulbeschreibungen 

selbst, die Kompetenzziele, die aus den im Leitbild festgelegten Zielen abgeleitet sind, wie z.B. 

die „Vermittlung gesellschaftlicher Verantwortung“ oder „Kommunikations- und Teamfähigkeit“ 

ausgerichtet sind, eher nebenbei und indirekt behandelt werden und dort analytisch-rationale 

und quantitative Wissensinhalte dominieren. So soll z.B. Teamfähigkeit durch paralleles Anferti-

gen einer zusätzlichen Case Study trainiert (4x) werden und wird nicht als eigenständig Kompe-

tenz thematisiert und vermittelt. Das Gutachtergremium empfiehlt der Hochschule, diese Ge-

Veranstaltungsform Gewicht für 

1. 2. 3. 4. Stunden 

Präsenz-

studium

Stunden 

Selbst-

studium

z.B. Vorlesung, Seminar Gesamtnote

Modulgruppe A: Fortgeschrittene Methoden 18/120

WIW-5254 Makroökonomik 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5220 Ökonometrie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5007 Mikroökonomik (Master) 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe B: Major Economics 42/120

WIW-5159 Wettbewerbstheorie und -politik 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5161 Umweltökonomik 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5163 Finanzwissenschaftliche Steuerlehre 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5226 Politische Ökonomie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5166 Berechenbare Generationenmodelle 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5252 Health Economics - Financing 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WiW-5253 Health Economics - Topics 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe C: Minor Strategy, Marketing & Management 30/120

WIW-5114 Corporate Governance: Theorie 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5138 Advanced Services Marketing 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5094 Information Systems Research 6 42 138 Seminar Mündliche/schriftliche 

Prüfung

WIW-5093 Global E-Business and Electronic Markets 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

WIW-5225 Management: Globale Nachhaltigkeit 6 42 138 Vorlesung+Übung Klausur, 60 Minuten

Modulgruppe D: Abschlussleistung 30/120

WIW-5183 Masterarbeit 30 900 Bachelorarbeit

30 30 30 30 630 2970Summe

Curriculumsübersicht:

Master EPP

Workload Modul Credit Points in 

Semester

Prüfungsleistung des 

Moduls (Dauer in Min) 

sowie Prüfungsform

Modul Nr.
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sichtspunkte bei der weiteren Entwicklung des Studienganges auch in den Modulbeschreibun-

gen angemessen zu berücksichtigen. 

Die im Curriculum vermittelten insbesondere praxisorientierten Inhalte ermöglichen es den Ab- 

solventen nach Einschätzung des Gutachtergremiums tatsächlich unmittelbar nach Studienab- 

schluss eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt  

 

Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 BayStudAkkV) 

Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Die Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät verfolgt laut Selbstbericht explizit die Zielsetzung, 

allen Studierenden ein Auslandsstudium zu ermöglichen, das zu ihrem Profil passt, und sich in 

ihr Studium ohne Zeitverlust integrieren lässt. Aufgrund der dieser Zielsetzung entsprechenden 

hohen Zahl erforderlicher Auslandsstudienplätze liegt der Fokus der Fakultät auf dem ERAS-

MUS Programm. Daneben ermöglichen das WeltWeit Programm der Universität Augsburg so-

wie exklusive WeltWeit Kooperationen der Fakultät Auslandssemester vor allem in Nordameri-

ka, Asien und Australien. In vielen Fällen sind Teil‐ oder Vollstipendien (z.B. PROMOS und 

ISAP) verfügbar und Studierende können einen internationalen Studienabschluss (z.B. Master 

of Business Administration oder Master of Science) während des Auslandsaufenthalts erwer-

ben.  

Das CIR (Center for International Relations) ist zentrale Koordinations- und Begegnungsstätte 

für alle Internationalisierungsaktivitäten der Fakultät. Im CIR stehen den Studierenden An-

sprechpersonen für jegliche Fragen zur Vorbereitung des Auslandsaufenthalts zur Verfügung. 

Auch der Anerkennungsprozess von Studienleistungen aus dem Ausland wird durch das CIR 

betreut. Nach der Kurswahl lassen sich die Studierende bereits vor dem Auslandsaufenthalt 

eine Anerkennungsvereinbarung von den zuständigen Fachbetreuenden an der Fakultät unter-

zeichnen. In einer Anrechnungsdatenbank des CIR ist hinterlegt, in welcher Modulgruppe eine 

Veranstaltung an einer ausländischen Universität in der Vergangenheit bereits anerkannt wur-

de, sodass schnelle und konsistente Entscheidungen getroffen werden. Zur Vorbereitung ihres 

Auslandsaufenthalts können die Studierenden am Sprachenzentrum der Universität aus dem 

vielfältigen Angebot Sprachkurse belegen. Darüber hinaus bietet die Fakultät zunehmend Lehr-

veranstaltungen auf Englisch an, wodurch fachspezifisches Vokabular aktiv vermittelt wird.  



Akkreditierungsbericht: Bündel 2  Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.), Economics and Public Policy (M.Sc.) 

 

Seite 28 | 61 

Eine interkulturelle Vorbereitung wird laut Selbstbericht im Universitätsalltag durch die hohe 

Anzahl ausländischer Studierender gewährleistet: pro Semester studieren an der Universität 

Augsburg ca. 300 Austauschstudierende aus der ganzen Welt.  

Das Curriculum der Masterstudiengänge BWL und EPP ist so aufgebaut, dass vorzugsweise im 

dritten Studiensemester ein Auslandsaufenthalt in das Studium integriert werden kann, ohne 

dass daraus eine Verzögerung des Studiums resultiert. Die Studierenden werden ermuntert, 

diese Möglichkeit zu nutzen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Fakultät hat nach Auffassung des Gutachtergremiums ihre eigene Zielsetzung – möglichst 

allen bei ihr Studierenden ein Auslandstudium zu ermöglichen – sowohl inhaltlich-strukturell als 

auch institutionell überzeugend umgesetzt. Die strukturelle Gestaltung des Curriculums mit der 

spezifischen Ausrichtung des dritten Semesters, die zentrale Zusammenfassung aller internati-

onalen Ansätze sowie das interkulturelle Klima der Hochschule ergeben guten „Mobilitätsanrei-

ze“ einen Auslandsaufenthalt zu realisieren.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt  

 

Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 BayStudAkkV) 

Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand 

Die Bachelor– und Masterstudiengänge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät werden voll- 

ständig von personellen Ressourcen der Fakultät getragen. Dies wird auch im Selbstbericht 

ausdrücklich festgehalten. Anhand der nachfolgenden Tabelle ist der Umfang der Lehrkapazität 

nach Personalkategorie an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät exemplarisch für das 

Wintersemester 2019/20 und Sommersemester 2020 abgebildet.  
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Die Qualifikation des in den Studiengängen lehrenden Personals ist im vorgelegten Personal-

handbuch dargestellt. Auch Publikationen der Lehrenden sind darin aufgeführt. 

Laut Selbstbericht spiegelt sich in einer engen Verbindung von Forschung und Lehre das 

Selbstverständnis und zugleich Anspruch der Fakultät wider, Wissenswelten mit Erfahrungs- 

und Berufswelten zu verknüpfen. Die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen, wie 

der Klimawandel, die internationale Handelspolitik, die Digitalisierung oder der demographische 

Wandel stellen Themenbereiche dar, die die Fakultät ihren Studierenden zugänglich macht und 

mit ihnen gemeinsam erforscht. Dies zeigt sich in speziellen Forschungsprojekten zu den ge-

nannten Themenfeldern, im Einbezug der eigenen Forschungsaktivitäten in das Curriculum so-

wie in forschungsbezogenen Qualifikationsarbeiten. So sollen neben der Vermittlung aktueller 

Forschungsergebnisse auch die Kompetenzen der Studierenden gefördert und geschult wer-

den, sich aktuelles Wissen verfügbaren zu machen, anzueignen, zu bewerten und für die Be-

rufswelt umzusetzen.  

Die Auswahl von neuem Personal ist in einer sog. „Handreichung der Universität Augsburg für 

die Besetzung von Stellen für Professorinnen ......“, eine Art Berufungsordnung, und in den 

„Empfehlungen der Universität Augsburg zur Sicherung der wissenschaftlichen Objektivität in 

Berufungsverfahren“ geregelt. Die Besetzung von zeitlich unbefristeten Stellen erfolgt danach 

unter Beteiligung des jeweils zu bildendenden Berufungsausschusses.  

Alle an der Hochschule in der Lehre Beschäftigten (auch die studentischen Tutorinnen und Tu-

toren und Lehrbeauftragten) haben die Möglichkeit, am hochschuldidaktischen Weiterbildungs-

programm ProfiLehre (Kooperationsprojekt aller bayerischen Hochschulen und Universitäten) 

teilzunehmen. Es ist bayernweit einheitlich strukturiert, orientiert sich an internationalen Stan-

dards und kann mit einem „Zertifikat Hochschullehre der Bayerischen Universitäten“ als forma-

len Nachweis über die hochschuldidaktischen Kompetenzen abgeschlossen werden.  

ProfiLehre wird an der Hochschule von der Qualitätsagentur organisiert und bietet Weiterbil-

dungsveranstaltungen unter anderem in den Bereichen Lehr-/Lernkonzepte, Präsentation und 

Kommunikation, Prüfern, Reflexion und Evaluation sowie Beraten und Begleiten an. 

Abgerundet wird das Zertifikatsprogramm durch das Themenzertifikat Inklusive Hochschullehre, 

das in Kooperation mit der Beauftragten der Universität Augsburg für Studierende mit Behinde-

rung und chronischen Erkrankungen angeboten wird. Im Zeitraum von Wintersemester 2017/18 

bis einschl. Sommersemester 2020 haben 61 Mitarbeitende der Fakultät insgesamt 321-mal an 

einer ProfiLehre-Veranstaltung teilgenommen.  
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Gutachtergremium hat sich anhand der Lebensläufe im Personalhandbuch und der ZOOM-

Gespräche davon überzeugen können, dass die im Studiengang Lehrenden insgesamt über 

eine hohe Qualifizierung in ihren jeweiligen Lehrgebieten verfügen, internationale Erfahrungen 

gesammelt haben bzw. international gut vernetzt sind, über umfangreiche Publikationslisten und 

außerdem über umfangreiche Lehrerfahrungen verfügen. Außerdem ist die Verbindung von 

Forschung und Lehre ein erklärtes Ziel der Fakultät. Das Lehrpersonal steht in ausreichender 

Zahl zur Verfügung, um den Studienverlauf zu gewährleisten. 

Für die Besetzung freier Stellen liegt eine Art Berufungsordnung vor, die sicherstellt, dass die 

jeweils am besten geeigneten Bewerber gewonnen werden können. Die Hochschule nimmt an 

dem Kooperationsprojekt bayerischer Hochschulen und Universitäten zur hochschuldidakti-

schen Weiterbildung teil, das ein an internationalen Standards orientiertes Zertifikat vergibt. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt 

 

Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 BayStudAkkV) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Das Dekanat als zentrale Leitungs- und Verwaltungseinheit der Fakultät ist die zentrale Anlauf-

stelle, an die Studierende und Lehrende sich in allen Belangen jederzeit wenden können. Die 

Fakultätsleitung besteht aus Dekan, Prodekan, Studiendekan und dem Geschäftsführer der 

Fakultät. Hinzu kommen zwei zentrale Angestellte der Fakutätsverwaltung sowie fünf weitere 

Mitarbeitende mit konkreten Aufgabenzuordnungen für Studienberatung, Raumplanung, Stun-

denplan-Management, Fachkoordination, Lern- und Servicezentrum sowie die besondere Fach-

koordination für die einzelnen Studiengänge. 

Das Dekanat ist zuständig für alle zentralen Aufgaben einschließlich der individuellen Probleme, 

Fragen und Angelegenheiten von Studierenden, Promovierenden, Habilitierenden und der Pro-

fessorenschaft. Darüber hinaus organisiert das Dekanat den jährlichen Fakultätstag sowie die 

Absolventinnen Feier in jedem Semester. Beide Veranstaltungen sieht die Hochschule als wich-

tige Grundlage für ein wachsendes Alumni-Netzwerk. Das Dekanat ist auch verantwortlich für 

die Außendarstellung der Fakultät und die Organisation von zentralen Informationsveranstal-

tungen über die Studiengänge, z.B. Schülerinformationstag und Masterinformationstag.  

Dem Verwaltungspersonal stehen sowohl das hauseigene Schulungs- und Fortbildungs-

angebot als auch externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit voller finanzieller Unter-
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stützung und zeitlicher Integration offen. Dazu gehören im Verwaltungsbereich z.B. Grundschu-

lungen des Landesamts für Finanzen und auch spezialisierte Schulungen der Bayerischen 

Verwaltungsschule München.  

Das Prüfungswesen wird federführend vom zentralen Prüfungsamt der Universität Augsburg 

organisiert und betreut. Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss der 

Fakultät.  

Fragen, die sich im Zusammenhang mit Studiengangwechsel sowie Ex- bzw. Immatrikulation 

ergeben, werden durch die Studentenkanzlei der Universität bearbeitet. Dort erfolgt auch in Ko-

operation mit der Fakultät die Bearbeitung der Anrechnung von internationalen Studienab-

schlüssen sowie die Umrechnung von Abschlussnoten.  

Den Studierenden steht schließlich ein breites Zusatzangebot an Lernhilfen wie z.B. Tutorien zu 

den Lehrveranstaltungen und Zusatzqualifikationen wie z.B. zertifizierte Office-Kurse durch das 

Lern- und Servicezentrum zur Verfügung. Dem Dekanat im weiteren Sinne sind auch das fakul-

tätseigene Center for International Relations (CIR) sowie die IT-Abteilung zuzurechnen.  

Die IT-Abteilung übernimmt für die gesamte Fakultät Beschaffung, Installation, Wartung sowie 

jegliche Problemlösung im IT‐Bereich. Sie unterstützt die Studierenden bei jeglicher Art von IT-

Problemen – auch bei privaten Geräten für den Einsatz im Studium – und betreibt für die Fakul-

tät fünf eigene Computerräume inkl. moderner Medienausstattung für Lehrveranstaltungen und 

die allgemeine Nutzung durch Studierende. Die Seminarräume werden medientechnisch eben-

falls betreut.  

Der Fakultät verfügt in ihrem Hörsaalzentrum über vier Hörsäle und im Fakultätsgebäude über 

Büroräume für 23 wirtschaftswissenschaftliche Lehrstühle und Professuren. Hinzu kommen 6 

Seminarräume, 2 Übungsräume, 3 Sitzungsräume sowie fünf Computerräume (CIP-Pools). Au-

ßerdem nutzt die Fakultät zwei zentrale Hörsäle der Universität. Sämtliche Räume und Zugän-

ge der Fakultät sind behindertengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar.  

Die CIP‐Pools können von den Studierenden, sofern keine Veranstaltungen stattfinden, auch in 

der vorlesungsfreien Zeit montags bis freitags 8.00 - 22.00 Uhr und samstags, 9.30 - 22.00 Uhr 

genutzt werden. 

In der Fakultät ist ein WLAN eingerichtet. Alle Hörsäle und Seminarräume der Fakultät sind mit 

Projektoren, Dokumentenkameras sowie mit Touchpanels zur Mediensteuerung ausgestattet 

und können von den Studierenden in den veranstaltungsfreien Zeiten genutzt werden. Die Be-

treuung der Computerräume sowie die Bearbeitung sämtlicher weiterer technischer Anfragen 

wird von drei fest angestellten Mitarbeitenden und ca. 13 studentischen und wissenschaftlichen 

Hilfskräften der Fakultät wahrgenommen. 
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Für die Durchführung von Experimenten ist ein Experimentallabor (Laboratory for Economic 

Experiments on Human Behavior) vorhanden.  

Die Bibliothek der Universität besteht aus einer Zentralbibliothek und vier Teilbibliotheken, da-

runter die Teilbibliothek Sozialwissenschaften, die sich in unmittelbarer Nähe der Fakultät be-

findet. Die Bibliothek ist geöffnet montags bis freitags von 8.00 ‐ 24.00 Uhr, samstags von 9.30 

bis 24.00 Uhr und sonntags von12.00 ‐ 18.00 Uhr. 

Durch die Verwendung von (zusätzlichen) Studienzuschüssen wurde laut Selbstbericht die Ser- 

vicequalität und das Angebot der Bibliothek in den letzten Jahren weiter gesteigert. Neben den 

Öffnungszeiten (z.B. Sonntagsöffnung) wurde der Bücherbestand ausgebaut. Die dabei vergrö-

ßerte Lehrbuchsammlung steht ausschließlich Studierenden zur Verfügung und ermöglicht eine 

vierwöchige Ausleihe der benötigten Titel. Darüber hinaus haben die Studierenden die 

Möglichkeit, außerhalb des Campus über VPN-Zugang auf das gesamte E-Medien- angebot der 

Bibliothek zuzugreifen. Zusätzlich können per Fernleihe örtlich nicht vorhandene Titel aus ande-

ren Bibliotheken deutschlandweit bestellt werden.  

Daneben bietet die Universitätsbibliothek im Rahmen der „Elektronischen Zeitschriften‐

Bibliothek“ (EZB) einen umfassenden Online‐Zugriff auf über 120.000 Titel alle Fachbereiche. 

68.000 Fachzeitschriften sind im Volltext frei zugänglich. Für die Wirtschaftswissenschaften 

stehen knapp 22.000 Onlinezugänge zu speziellen Fachzeitschriften zur Verfügung. Sollte den-

noch eine Zeitschrift vermisst werden, besteht die Möglichkeit, sie zur Beschaffung vorzuschla-

gen.  

Neben der EZB können die Studierenden auf das Datenbankinfosystem (DBIS) zugreifen. Das 

DBIS ist ein kooperativer Service zur Nutzung wissenschaftlicher Datenbanken und umfasst 

13.697 Eintrage. Davon sind 5.784 Datenbanken frei über das Internet verfügbar. In 1.362 fach-

spezifischen Datenbanken (u.a. ABI/INFORM Complete, OECD iLibrary, Business Source Pre-

mier (via EBSCO Host), EconLit, WISO, EconBiz, RePEc: Research Papers in Economics, Web 

of Science) können Studierende zu wirtschaftswissenschaftlichen Themen über VPN recher-

chieren.  

In der Teilbibliothek sind 759 Lese‐ und Arbeitsplatze und sieben Gruppenarbeitsräume, die 

teils mit Whiteboards ausgestattet sind, sowie 18 vollständig ausgestatteten Rechnerplätze vor-

handen. Weitere Arbeitsplätze stehen in der Zentralbibliothek und den anderen drei Teilbiblio-

theken zur Verfügung.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Verwaltungsunterstützung und Ressourcenausstattung für Studierende und Lehrende werden 

vom Gutachtergremium als sehr positiv bewertet. Für die Präsenzveranstaltungen der Studien-
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gänge stehen ausreichende Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Lehr- und Übungsräume sind 

durchgängig mit aktueller Technologie ausgestattet. Die Räume und Zugänge sind behinder-

tengerecht ausgestattet und barrierefrei erreichbar. Der Zugang mit eigenem Rechner über 

Wireless LAN zum kostenfreien Internet ist gewährleistet. Den Studierenden stehen genügend 

Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. 

Den Studierenden stehen bei Fragen zu Studienverlauf und -organisation kompetente Mitarbei-

tende zur Verfügung. Das Gutachtergremium konnte sich in Gesprächen mit den Studierenden 

davon überzeugen, dass die Hochschule für die Studierenden stets erreichbar ist und darüber 

hinaus sie intensiv durch das Studium zu begleitet.  

Öffnungszeiten und Betreuung der Bibliothek tragen nach dem Eindruck des Gutachtergremi-

ums den Bedürfnissen der Studierenden überzeugend Rechnung. Der Zugang zu Literatur und 

Zeitschriften, digitalen Medien (elektronische Medien, Datenbanken) sowie zur für die Studien-

gänge erforderliche Literatur ist vorhanden und auf dem aktuellen Stand. Der Zugang zu rele-

vanten digitalen Medien vom häuslichen Arbeitsplatz ist möglich. Es steht qualifiziertes Betreu-

ungspersonal zur Ad-hoc Beratung zur Verfügung.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt  

 

Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 BayStudAkkV) 

Studiengangsübergreifende Aspekte  

Sachstand  

Die Prüfungsmodalitäten sind in §§ 11 ff der Prüfungsordnungen der beiden Studiengänge ge-

regelt. Danach erfolgen Prüfungen  

1. in schriftlicher Form,  

2. in Textform,  

3. in mündlicher,  

4. in einer kombiniert schriftlich-mündlichen Form oder  

5. in Form einer Portfolioprüfung. 

Die Modalitäten der jeweiligen Prüfungsform sind in den Prüfungsordnungen detailliert be-

schrieben. Eine allgemeine Beschreibung der Zielsetzung von Prüfungen mit Ausnahme der 

Seminarform ist in den Prüfungsordnungen jedoch nicht enthalten. Insbesondere finden sich 

auch keine Hinweise zur Kompetenzorientierung der Prüfungen. 
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Die Prüfungen in den Masterstudiengängen erfolgen studienbegleitend. Sämtliche Module 

schließen mit einer einzigen benoteten Prüfungsleistung ab. Die Prüfungszeiträume dauern vier 

Wochen und schließen jeweils an die Vorlesungszeit an. Die Prüfungen erfolgen in schriftlicher, 

in mündlicher oder in einer kombiniert schriftlich‐mündlichen Form. Prüfungen in schriftlicher 

Form sind Klausuren, Haus-/Seminararbeiten und Masterarbeiten. Kombiniert schriftlich‐

mündliche Prüfungen erfolgen in der Regel in Seminaren.  

Die Standardprüfungsform der Vorlesungen ist die schriftliche Klausur. Die Bearbeitungszeit 

von Klausuren beträgt 60 Minuten. Eine Wiederholungsklausur wird jedes Semester angeboten.  

Bei Seminaren ist eine Kombination aus schriftlicher und mündlicher Prüfung üblich. Hier soll in 

einer schriftlichen Ausarbeitung der Nachweis erbracht werden, dass die Studierenden in der 

Lage sind, eine fachliche Aufgabenstellung wissenschaftlich zu durchdringen und eigenständige 

Lösungsansätze zu entwickeln. In einer abschließenden Präsentation sind dann, die erarbeite-

ten Ergebnisse vor anderen Seminarteilnehmenden darzustellen und in der Diskussion zu ver- 

treten. Die Seminarleistung dient der Einübung wissenschaftlicher Arbeitstechniken und der 

Vorbereitung auf die Masterarbeit.  

Studiengang 01 Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) 

Theoretische Vorlesungen werden um weitere Veranstaltungen ergänzt, um das erworbene 

Wissen praktisch umzusetzen. Neben klassischen Fallstudienseminaren, in denen die Studie-

renden praxisrelevante Fallstudien teilweise mit Praxispartnern in Kleingruppen bearbeiten und 

präsentieren, werden computergestützte Formate benutzt. In diesen Veranstaltungen arbeiten 

die Studierenden in Kleingruppen von maximal 5 Studierenden und erlernen unterschiedliche 

Softwaretools in den Bereichen Optimierung, Simulation, Business Intelligence und Machine 

Learning (Artificial Intelligence). Diese Veranstaltungen werden in den CIP-Pools der Fakultät 

unter intensiver Betreuung durchgeführt. Im Verlauf des Semesters erarbeiten die Studierenden 

mehrere Aufgabenblätter, implementieren die Modelle und Methoden in einer State-of-the-Art 

Software und präsentieren die Ergebnisse in wöchentlichen Meetings. Diese Prüfungsform er-

laubt laut Selbstbericht eine kontinuierliche Messung des Studienfortschritts. Die Studierenden 

erwerben die Fähigkeit, komplexe Fragestellungen mit Software umzusetzen und basierend auf 

den Ergebnissen Entscheidungen zu treffen. Die Veranstaltungen sollen damit die Studierenden 

auf den Einsatz in der Industrie vorbereiten.  

Studiengang 02 Economics and Public Policy (M.Sc.) 

In Veranstaltungen, in denen computergestützte Simulationen und Politikanalysen durchgeführt 

werden (Makroökonomik und Berechenbare Generationenmodelle), sind Hausarbeiten zu er-

stellen, bei denen die Studierenden auch ein Computer-Programm, das sie selbst geschrieben 
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haben, beifügen. Dieses soll einerseits die Fähigkeiten aufbauen, die die Studierenden in ihrer 

Berufs- oder Wissenschaftskarriere benötigen, andererseits soll es ihnen ein tieferes Vers-

tändnis der inneren Logik von Modellen und Simulationen ermöglichen, wie sie bei den Kon-

junkturforschungsinstituten oder Zentralbanken zum Einsatz für die Politikanalyse kommen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Gutachtergremium ist aufgrund der geführten Gespräche und der vorgelegten Prüfungsun-

terlagen zu dem Ergebnis gelangt, dass die verwandten Prüfungen und Prüfungsarten eine 

Überprüfung der erreichten Lernergebnisse ermöglichen. Die Prüfungen sind modulbezogen. 

Das Gutachtergremium konnte sich davon überzeugen, dass die einzelnen Prüfungsleistungen 

kompetenzorientiert ausgelegt sind. Dennoch vermisst es in der Prüfungsordnung eine entspre-

chende Definition zur Kompetenzorientierung. Im Zuge der Weiterentwicklung des Studien-

gangs wäre eine kompetenzorientierte Beschreibung der jeweiligen Prüfungsformen, beispiels-

weise in der Studien- und Prüfungsordnung mit Verweis auf das Modulhandbuch, wünschens-

wert. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt  

 

Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 BayStudAkkV) 

Der studentische Workload liegt bei 900 Stunden pro Semester; es sind jeweils 30 ECTS-

Leistungspunkte zu erbringen.  

Konzeptionell verfolgen beide Masterstudiengänge das Ziel, den Studierenden vielfältige 

Wahlmöglichkeiten anzubieten, um die jeweiligen Studieninhalte den persönlichen Begabun-

gen, Neigungen und Zielen anpassen zu können. Zur Verminderung der dadurch entstehenden 

Komplexität des Studienaufbaus für die Studierenden stellt die Hochschule sowohl eine Vielzahl 

von Informationsquellen bereit bzw. bietet den Studierenden ein mehrschichtiges individuelles 

Beratungsangebot sowie entsprechende auch clusterspezifische Informationsveranstaltungen 

zu jedem Semester an. Für weitergehende Fragen stehen die eingerichtete Studienberatung, 

der Studiendekan, alle Lehrenden sowie deren Mitarbeitende als Ansprechperson zur Ver-

fügung.  

In den zu jedem Semester erstellten studiengangbezogenen Stundenplänen wird laut Selbstbe-

richt auf die Überschneidungsfreiheit von Veranstaltungen geachtete. Pflichtmodule sind grund-

sätzlich überschneidungsfrei. Die Stundenpläne werden frühzeitig vor Vorlesungsbeginn auf 

den Webseiten der Fakultät veröffentlicht.  
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Im Selbstbericht wird schließlich darauf verwiesen, dass auch in Zeiten hoher Studierendenzah-

len es eine gute Ausstattung mit Mitarbeitenden erlaubt, die Studierenden zu unterstützen und 

bei Seminar- und Masterarbeiten angemessen zu betreuen.  

Für Fragen zum Auslandsstudium steht eine Ansprechperson am fakultätseigenen „Center for 

International Relations“ zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Akademische Auslandsamt der 

Universität wichtige und kompetente Ansprechperson bei Fragen rund um Auslandsstudium und 

-praktikum.  

Bei schweren Konflikten und Problemlagen, welche sich z.B. aus persönlichen Krisen entwi-

ckeln können, wird die zentrale Studien- und Konfliktberatung der Universität hinzugezogen. 

Hier steht ein Team von Diplompsychologinnen und -psychologen mit therapeutischer Ausbil-

dung zur Verfügung.  

Bei der Organisation von Prüfungen werden zentral organisierte und veranstaltungsbegleitende 

Prüfungen unterschieden. Zentral organisierte Prüfungen (Klausuren, die von unterschiedlichen 

Studiengängen parallel abgelegt werden) finden im Anschluss an die Vorlesungszeit des jewei-

ligen Semesters innerhalb eines vierwöchigen Zeitraumes statt. Ihnen geht eine „Reading 

Week“ mit zusätzlichen Übungs- und Wiederholungsangeboten voraus. Veranstaltungsbeglei-

tende Prüfungen (wie bei Seminaren) finden über das Semester verteilt statt. Dies verringert 

gegebenenfalls die Prüfungsbelastung am Ende des Semesters. Gleichwohl weisen die Statisti-

ken zum EPP-Studiengang aus (vgl. unten S. 38), dass die Regelstudienzeit in beträchtlichem 

Umfang nicht eingehalten wird.   

Unabhängig vom Prüfungszeitpunkt ist pro Modul eine Prüfungsleistung vorgesehen. Auf die 

Prüfungen zu Vorlesungen wird durch die in den Studiengängen durchgängig angebotenen 

Übungen systematisch vorbereitet. Sämtliche in einer Modulgruppe erforderlichen Leistungen 

innerhalb eines Semesters erbracht werden können. Der Masterarbeit sind 30 ECTS-

Leistungspunkte zugeordnet, so dass den Studierenden für ihre Anfertigung im Prinzip ein gan-

zes Semester zur Verfügung steht, in dem keine weitere Prüfungsleistung zu erbringen sind.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Studierbarkeit in der vorgesehenen Regelstudienzeit ist nach Überzeugung des Gutachter-

gremiums grundsätzlich gewährleistet. Die Hochschule hat ein differenziertes und umfangrei-

ches Beratungs- und Unterstützungsangebot zur Erstellung möglichst individualisierter Studien-

verläufe geschaffen und vermeidet erkennbar systematisch Überschneidungen von Lehrveran-

staltungen und Prüfungen. Dies wurde auch in den Gesprächen bei der ZOOM-Konferenz mit 

den Studierenden bestätigt: die Arbeitsbelastung ist hoch, aber leistbar. Die Arbeitsbelastung 

wird regelmäßig auch im Hinblick auf Verbesserungspotential evaluiert wird. Prüfungsdichte und 
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-organisation sind adäquat und belastungsangemessen. Gleichwohl empfiehlt das Gutachter-

gremium der Hochschule insbesondere für den EPP-Studiengang Maßnahmen zur Einhaltung 

der Regelstudienzeiten zu ergreifen.  

Entscheidungsvorschlag  

Erfüllt  

 

Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 BayStudAkkV) 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 BayStu-

dAkkV) 

Sachstand 

Die Hochschule hat laut Selbstbericht das Ziel, nicht allein in der Forschung, sondern auch in 

ihrem Lehr- und Studienangebot, ein hohes Anspruchsniveau zu realisieren und strebt eine 

kontinuierliche Optimierung der Qualität von Studium und Lehre an. Qualitätssicherung und 

Qualitätsoptimierung werden dabei als ein Prozess verstanden, der sowohl inhaltlich als auch 

organisatorisch auf allen Ebenen der Organisation ansetzt.  

Die Fakultät führt seit 2012 ein alljährliches zweitägiges Seminar durch, um eine kontinuierliche 

Verbesserung der Lehre auf breiter Basis zu erreichen. An diesen Seminaren nehmen alle Leh-

renden der Fakultät teil. Jedes Semester trifft sich zudem die Professorenschaft mit der Studie-

rendenvertretung, um Impulse zur Weiterentwicklung ihrer Studiengänge zu erhalten. Im Zu-

sammenhang mit der durch die Corona-Pandemie verursachten Lehrsituation wurden neue, 

digitale besondere Lehrformen über die gesamte Fakultät hinweg ausgetestet. Die hieraus ge-

wonnenen Erkenntnisse wurden in einem Prozess kontinuierlichen Austauschs unter den Leh-

renden der Fakultät verbreitet, so z.B. in einem fakultätsinternen Workshop „Best Practice Digi-

tale Lehre an der WiWi“.  

Neben den hauptamtlichen Lehrenden tragen ausgewiesene Expertinnen und Experten aus 

unterschiedlichen Feldern der betrieblichen Praxis bzw. der Verbandspraxis zur Lehre als Lehr-

beauftragte und Gastrednerinnen und -redner bei, um die Lehrinhalte aktuell und anschluss-

fähig zu halten.  

Durch umfassende Lehrevaluationen jeweils am Semesterende erfolgt eine regelmäßige 

Überprüfung der fachlich-inhaltlichen Gestaltung. Daneben ist laut Selbstbericht jede einzelne 

Lehrperson darin bestrebt, die aktuelle Entwicklung des eigenen Fachs in die Gestaltung der 
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Lehrveranstaltungen einfließen zu lassen. Dies gilt sowohl für inhaltliche als auch methodische 

Aspekte. Um dies zu fördern, nehmen die Lehrenden an Weiterbildungsmaßnahmen teil.  

Die Anforderungen in der Lehre werden regelmäßig anhand des Literaturstandes überprüft und 

ggf. aktualisiert. Ausgewählte Vorlesungen wie z.B. die „Politische Ökonomik“ oder Seminare 

wie z.B. das „Master-Seminar zur Finanzwissenschaft“ basieren ausschließlich auf aktuellen 

Forschungsartikeln und -fragen.  

Schließlich sind neben der Publikationstätigkeit die Teilnahme an wissenschaftlichen Konferen-

zen, die Gremienarbeit und Forschungsaufenthalte an in- und ausländischen Hochschulen und 

Instituten Kernelemente der Sicherstellung zur Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wis-

senschaftlichen Herausforderungen.  

Bewertung:  

Der Selbstbericht sowie die Gespräche bei der digitalen Begutachtung haben das Gutachter-

gremium davon überzeugt, dass die Hochschule über ein umfangreiches geeignetes Instrumen-

tarium verfügt, erfolgreich in beiden Masterstudiengängen die Aktualität und Adäquanz der 

fachlichen-wissenschaftlichen Anforderungen und deren kontinuierliche Überprüfung zu ge-

währleisten. Verbindungen zur Praxis insbesondere durch die von der Hochschule unterstützte 

Teilnahme an Fachtagungen und wissenschaftlichen Kongressen sei es als Referent oder akti-

ver Zuhörer der in den Studiengängen Lehrenden stellen nach Auffassung des Gutachtergremi-

ums sicher, dass die Lehre permanent an den aktuellen inhaltlichen und methodischen Entwick-

lungen orientiert ist. Das Gutachtergremium ist davon überzeugt, dass die Studiengänge inhalt-

lich einschließlich der methodisch-didaktischen Ansätze regelmäßig weiterentwickelt werden.  

Entscheidungsvorschlag  

Erfüllt  

 

Studienerfolg (§ 14 BayStudAkkV)  

Sachstand  

Der Studienerfolg in den beiden Masterstudiengängen wird durch die Evaluation von Lehrveran- 

staltungen und die Evaluation des Studienerfolgs von Absolventinnen stetig beobachtet. 

Die systematische Evaluation der Lehrveranstaltungen erfolgt durch die zentrale Einrichtung 

Qualitätsagentur (QA). Sie nimmt eine beratende und koordinierende Funktion im Prozess der 

Qualitätssicherung in Studium und Lehre der Universität ein. Darüber hinaus liegt im Aufgaben-

bereich der QA die Beteiligung an der bundesweiten KOAB-Absolventenbefragung bzw. an den 
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Bayerischen Absolventenstudien und das hochschuldidaktische Weiterbildungsprogramm Profi-

Lehre, das der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dient.  

Entsprechend der Evaluationsordnung der Universität werden mindestens 25% der Lehrveran-

staltungen der Fakultät evaluiert. Dabei wird angestrebt, mindestens eine Lehrveranstaltung der 

hauptamtlich in der Lehre Tätigen zu evaluieren. Faktisch wird laut Selbstbericht an der Fakultät 

angestrebt, jedes Semester nahezu 100% der Lehrveranstaltungen zu evaluieren. Es werden 

alle Veranstaltungen evaluiert, die bis zur Evaluationsphase in Digicampus angelegt sind und 

mindestens über acht oder mehr Teilnehmende aufweisen.  

Für die Evaluierung wird die Software EvaSys eingesetzt. An der Fakultät werden drei Frage-

bogenversionen verwendet, eine für die Erhebung in Präsenzvorlesungen, eine für alle anderen 

Präsenzveranstaltungen und eine für Onlineveranstaltungen. Erhebung, Auswertung und Er-

gebnisversand per E-Mail erfolgen in der zweiten Semesterhälfte, sodass die Dozierenden die 

Ergebnisse mit den Studierenden in ihrer Veranstaltung diskutieren können. Die Ergebnisbe-

richte enthalten neben den Veranstaltungsergebnissen auch eine Vergleichslinie des Durch-

schnitts aller Veranstaltungen des jeweiligen Typs des vorangegangenen Semesters. Die Stu-

dierenden haben die Möglichkeit, handschriftliche Kommentare zur evaluierten Veranstaltung 

abzugeben, diese werden ebenfalls den Dozierenden zugesandt.  

Die Ergebnisse der Evaluation werden zum einen an die jeweiligen Dozierenden übermittelt und 

zum anderen erhält das Studiendekanat die Ergebnisse aller evaluierten Veranstaltungen. Fal-

len hierbei Veranstaltungen auf, die insgesamt oder in einer der bewerteten Kategorien deutlich 

unter dem Durchschnitt liegen, sucht der Studiendekan das Gespräch mit der betroffenen Lehr-

person, um zu ermitteln, warum die Evaluation entsprechend unterdurchschnittlich ausgefallen 

ist. Basierend auf diesem Gespräch werden mit der Lehrperson Verbesserungsmöglichkeiten 

diskutiert und unter Umständen gezielt der Besuch von Veranstaltungen des ProfiLehre-

Programms der Universität Augsburg festgelegt.  

Hinsichtlich der Beteiligung der Studierenden und der Absolventinnen und Absolventen an der 

Auswertung und ggf. Umsetzung der Evaluationsergebnisse legt die Evaluationsordnung in § 6 

lediglich fest, dass Studierende, die ein berechtigtes Interesse daran haben, Evaluationsergeb-

nisse „einsehen“ können.  

Die Universität beteiligt sich an der bundesweiten Befragung von Absolventinnen und Absolven-

ten im Rahmen des Kooperationsprojekts Absolventenstudien (KOAB). Im Studienjahr 2019/20 

wurde die Befragung erstmals durch das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und 

Hochschulplanung (IHF) im Rahmen des Projekts Bayerische Absolventenstudien durchgeführt.  
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Als Ergebnis wurde u.a. deutlich, dass mehr Absolventinnen und Absolventen der beiden Mas-

terstudiengänge innerhalb von weniger als einem Monat nach Studienabschluss eine erste Be-

schäftigung ausüben als Absolventinnen und Absolventen von Vergleichsstudiengängen. Im 

Vergleich zu anderen Hochschulen sind die Masterabsolventinnen und -absolventen der Uni-

versität Augsburg aus heutiger Sicht zufriedener mit dem Studium an ihrer Hochschule als Ab-

solventinnen und Absolventen von Vergleichsstudiengängen. Ebenso würden sie erneut an der 

Universität Augsburg studieren. Verglichen mit anderen Studiengängen promovieren deutlich 

mehr Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Economics and Public Policy (M.Sc.) 

nach ihrem Masterstudium.  

Die Information der Absolventinnen und Absolventen über das Ergebnis der Befragungen, die 

bisher nicht erfolgte, ist – wie die Hochschule in ihrer Stellungnahme zum Akkreditierungsbe-

richt mitgeteilt – nunmehr Gegenstand einer entsprechenden Überarbeitung der Evaluations-

ordnng durch die Qualitätsagentur und wird künftig unter Berücksichtigung der datenschutz-

rechtlichen Vorgaben erfolgen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Hochschule hat ein überzeugendes Qualitätssicherungssystem entwickelt, das nach den 

Feststellungen des Gutachtergremiumseine eine regelmäßige Überprüfung des Studienerfolgs 

gewährleistet und zugleich sicherstellt, dass bei negativen Ergebnissen die erforderlichen Ver-

besserungsmaßnahmen ergriffen werden.  

Die Evaluationsordnung regelt, dass Studierende, die ein berechtigtes Interesse haben, die 

Evaluationsergebnisse einzusehen, dies auch können. Durch die Stellungnahme hat die Hoch-

schule verdeutlicht, dass sie zukünftig die Ergebnisse der Alumnibefragung an die Alumni wei-

terleiten werden. Auch wurde verdeutlicht, dass die Evaluationsordnung dahingehend ange-

passt wird. Das Gutachtergremium bewertet diese Maßnahmen als ausreichend. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  
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Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 BayStudAkkV) 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein laut Selbstbericht Leitprinzip der Hochschule 

und soll bei allen universitären Vorgängen unter Beachtung der Grundsätze der geschlechter-

sensiblen Sichtweise (Gender Mainstreaming) gefördert werden. Auf gesamtuniversitärer Ebe-

ne wird die Gleichstellung von einer Universitätsfrauenbeauftragten und dem Büro für Chan-

cengleichheit koordiniert, während fakultätsintern und auf Ebene der Studiengänge die Fakul-

tätsfrauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät 

zuständig sind.  

Die Hochschule hat ein vielfältiges Gleichstellungskonzept entwickelt und macht zu dessen 

Umsetzung, eine Reihe von Angeboten, wie z.B. das KLeVer (Karriere und Lebensplanung 

Verbinden) Workshop‐Programm für Studentinnen und junge Wissenschaftlerinnen. Die Fakul-

tätsfrauenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für alle Studentinnen und Mitarbeiterinnen aus dem 

wissenschaftlichen Bereich an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und steht ihnen für 

vielfältige Themen beratend zur Seite. Zudem werden Wissenschaftlerinnen und Studentinnen 

bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit gefördert z.B. durch finanziellen Unterstützung für aktive Ta-

gungsteilnahmen sowie für die Teilnahme an Workshops.  

Die folgende Tabelle verdeutlicht, dass an der Fakultät bei den Studierenden das Geschlech-

terverhältnis bei den Studierenden nahezu ausgeglichen ist: 

  

Auch die Vereinbarkeit von Studium und Familie sind laut Selbstbericht ein wichtiges Anliegen 

der Hochschule, die im Jahr 2014 die Charta Familie in der Hochschule unterzeichnet und da-

mit eine klare Richtung für die entsprechende weitere Entwicklung vorgegeben hat. Entspre-

chend ist ein Krippenangebot direkt am Campus der Hochschule eingerichtet und es findet eine 

Ferienbetreuung für vier‐ bis zwölfjährige Kinder direkt auf dem Campusgelände statt. 

Zusätzlich werden von der Hochschule vielfältige Maßnahmen zur Unterstützung von Studie-

renden mit Kindern angeboten, so z.B. die vorgezogene Abendausleihe in der Bibliothek, ein 

Eltern-Kind-Zimmer, Kinderteller in der Mensa und ein familienfreundlicher Kopierraum.  



Akkreditierungsbericht: Bündel 2  Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.), Economics and Public Policy (M.Sc.) 

 

Seite 42 | 61 

Das Akademische Auslandsamt ist die zentrale Anlaufstelle für die ausländischen Studierenden 

an der Hochschule. Sie macht ausländischen Studierenden Angebote zum Start ins Studium 

(u.a. Tutorenprogramm, Studienvorbereitungskurs), soziokulturelle Angebote wie Länderaben-

de, Exkursionen und Sprachtandem-Vermittlung sowie einen International Career Service. Die 

Hochschule ist für ihre „exzellente Betreuung ausländischer Studierender“ mit einem Preis des 

Auswärtigen Amtes ausgezeichnet worden. 

In beiden Studiengängen werden die Belange von Studierenden mit Behinderung in den. 

Prüfungsordnungen berücksichtigt (Nachteilsausgleichsregelungen in den jeweiligen §§ 24). 

Danach legt der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag der zu prüfenden Person, je nach 

Schwere der nachgewiesenen Prüfungsbehinderung, fest, in welcher Form die zu prüfende 

Person die geforderte Prüfungsleistung erbringt bzw. kann eine angemessene (Arbeits-) Zeit-

verlängerung gewähren.  

Die Zugänge zu Fakultäts- und Bibliotheksgebäude sind behindertengerecht gestaltet. Es ste-

hen in diesen Gebäuden Behindertentoiletten zur Verfügung. Die Bibliothek bietet Blinden und 

Schwerstbehinderten einen geeigneten Arbeitsplatz.  

Eine Behindertenvertretung zur umfassenden Beratung ist eingerichtet. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Hochschule hat ein umfassendes und beeindruckendes Konzept zur Geschlechtergerech-

tigkeit und Familienförderung insgesamt und auch in den Studiengängen umgesetzt. Die Rege-

lungen zum Nachteilsausgleich sind in der Prüfungsordnung verankert. Das Gutachtergremium 

bewertet Umfang und Inhalt der getroffenen Maßnahmen insbesondere auch zu den familien-

fördernden Maßnahmen als positiv und bemerkenswert.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt  
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Die Begutachtung wurde in digitaler Form mit dem Konferenztool Zoom mit der Studiengangs-

leitung, den Dozierenden, den Studierenden, den Verwaltungsmitarbeitern und den Mitarbei-

tenden des Qualitätsmanagements der Hochschule durchgeführt.  

Die Studierendenvertretung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augs-

burg (StuRa WiWi) war nach eigener Auskunft in die Erstellung einschließlich des Schreibens 

des Selbstberichts eingebunden. Eine gemeinsame Besprechung und Korrekturrunde vor Ab-

gabe des Selbstberichts rundete die Mitarbeit an der Erstellung des Selbstberichts ab. 

Die Bewertungen (Kapitel § 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau, § 12 Abs. 1 Satz 4 Mo-

bilität, § 12 Abs. 2 Personelle Ausstattung, § 12 Abs. 3 Ressourcenausstattung, § 12 Abs. 4 

Prüfungssystem, § 12 Abs. 5 Studierbarkeit, § 13 Aktualität der Fachlichen und Wissenschaftli-

chen  Anforderungen, § 14 Studienerfolg und § 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteil-

sausgleich) wurden abweichend dem vorgegebenen Raster gemeinsam studiengangsübergrei-

fend vorgenommen. 

Die folgenden Dokumente wurden im Rahmen des Verfahrens aktualisiert bzw. nachgereicht:  

• Organigramm,  

• Grundordnung,  

• Daten zu den Studiengängen,  

• Zulassungssatzung,  

• Prüfungsordnungen,  

• Curriculumsübersichten,  

• Diploma Supplements, 

• Modulhandbücher,  

• Learning Agreement,  

• CVs der Lehrenden,  

• Evaluation,  

• Gleichstellungskonzept und  

• Kooperationsvertrag. 

Hierdurch konnten z.T. Auflagenempfehlungen entfallen. 
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3.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Verordnung zur Regelung der Studienakkreditierung nach dem Studienakkreditierungsstaats-

vertrag (Bayerische Studienakkreditierungsverordnung – BayStudAkkV)  

 

 

3.3 Gutachtergremium 

a) Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer 

Prof. Dr. Tanja Klenk  

Helmut-Schmidt Universität Hamburg / Universität der Bundeswehr  

Professorin für Verwaltungswissenschaft  

 

Prof. Dr. Rainer Paulic  

FH für öffentliche Verwaltung NRW, Köln  

Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung, Organisation  

 

b) Vertreter der Berufspraxis 

Dr. Ekkehard Hermsdorf  

Volkswagen Group AutoVision GmbH, Wolfsburg  

Leitung Qualifizierungskoordination, Leiter strategisches Dienstleistungsmarketing  

 

c) Studierende  

Annika Bittner  

Georg-August-Universität Göttingen und Universität Hildesheim  

Studierende Economics (M.Sc.) (Abgeschlossen: Volkswirtschaftslehre (B.A.)  
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang 

 

Studiengang 01 Betriebswirtschaftslehre (M.Sc.) 

 
 

 

 
 

 

Studiengang: Betriebswirtschaftslehre, Master

Angaben für den Zeitraum der vergangenen Akkreditierung
3)

 in Zahlen (Spalten 4, 7, 10 und 13 in Prozent-Angaben)

absolut % absolut % absolut % absolut %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

SS 2020 55 24 44% 3 2 67% 7 6 86% 9 2 22,22%

WS 2019/20 88 42 48% 7 2 29% 33 15 45% 0 0 #DIV/0!

SS 2019 69 26 38% 17 6 35% 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

WS 2018/19 119 47 39% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SS 2018 62 35 56% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

WS 2017/18 131 57 44% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SS 2017 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

WS 2016/17 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Insgesamt 524 231 44% 27 10 37% 40 21 53% 9 2 22,22%
1)

Geben Sie absteigend die Semester der gültigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhaft.

3)
Das gilt auch für bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengänge.

2)
 Definition der kohortenbezogenen Abschlussqote: AbsolventInnen, die ihr Studium in RSZ plus bis zu zwei Semester absolviert haben.

Berechnung: "Absolventen mit Studienbeginn im Semester X" geteilt durch "Studienanfänger mit Studienbeginn im Semester X", d.h. für jedes Semester; hier beispielhaft ausgehend von den AbsolventInnen

in RSZ + 2 Semester im WS 2012/2013.

Erster Start des reformierten Masterstudiengangs BWL war WS 2017/18. Deshalb gibt es erst ab dem Sommersemester 2019 die ersten Absolventen.

Eine Betrachtung von Kohorten ist nicht möglich. Die Tabelle gibt deshalb die Absolventen im jeweiligen Semester, unabhängig vom Zeitpunkt des Studienbeginns, wieder.

Erfassung "Abschlussquote"
2)

 und "Studierende nach Geschlecht"

semesterbezogene

Kohorten

StudienanfängerInnen mit

Studienbeginn in Semester X

AbsolventInnen in RSZ oder schneller

mit Studienbeginn in Semester X

AbsolventInnen in RSZ + 1 Semester mit

Studienbeginn in Semester X

AbsolventInnen in RSZ + 2 Semester mit

Studienbeginn in Semester X

insgesamt
davon Frauen

insgesamt
davon Frauen

insgesamt
davon Frauen

insgesamt
davon Frauen
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Studiengang 02 Economics and Public Policy (M.Sc.) 
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4.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 28.07.2020 

Eingang der Selbstdokumentation: 04.02.2021 

Zeitpunkt der Begehung: 18.05.2021 

Personengruppen, mit denen Gespräche 

geführt worden sind: 

Präsidium, Studiengangsleitungen, Leh-

rende, Studierende, Verwaltungsmitarbei-

tende 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung 

wurde besichtigt (optional, sofern fachlich 

angezeigt): 

Eine örtliche Besichtigung fand nicht statt.  

(Digitalkonferenz)  

Das Gutachtergremium hat die räumliche 

Ausstattung des Standortes Augsburg 

über Videolinks geprüft. 

 

 

Beide Studiengänge 

Erstakkreditiert am: 

 

 

Begutachtung durch Agentur: 

26. Februar 2016 bis Ende Sommerse-

mester 2021  

FIBAA 
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Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der 

Agentur erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der forma-

len Kriterien) und dem von dem Gutachtergremium er-

stellten Gutachten (zur Erfüllung der fachlich-

inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der 

Hochschule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch 

den Akkreditierungsrat (Begutachtungsverfahren + An-

tragsverfahren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim 

Akkreditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den 

Akkreditierungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei 

einer Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditie-

rungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt 

und bewertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kri-

terien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der 

formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studien-

gangsebene durch eine systemakkreditierte Hochschule 

überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewer-

tet die Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene 

Erst- oder Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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Anhang 

 

§ 3 Studienstruktur und Studiendauer 

(1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizieren-

de Regelabschluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren be-

rufsqualifizierenden Hochschulabschluss dar. 2Grundständige Studiengänge, die unmittelbar zu 

einem Masterabschluss führen, sind mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Studiengänge 

ausgeschlossen.  

(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester 

bei den Bachelorstudiengängen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengän-

gen. 2Im Bachelorstudium beträgt die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jah-

re. 3Bei konsekutiven Studiengängen beträgt die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf 

Jahre (zehn Semester). 4Wenn das Landesrecht dies vorsieht, sind kürzere und längere Regel-

studienzeiten bei entsprechender studienorganisatorischer Gestaltung ausnahmsweise möglich, 

um den Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, be-

rufsbegleitendes oder duales Studium sowie berufspraktische Semester, zu ermöglichen. 
5Abweichend von Satz 3 können in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhoch-

schulen nach näherer Bestimmung des Landesrechts konsekutive Bachelor- und Masterstudi-

engänge auch mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet werden.  

(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pasto-

ralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), müssen 

nicht gestuft sein und können eine Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 4 Studiengangsprofile  

(1) 1Masterstudiengänge können in „anwendungsorientierte“ und „forschungsorientierte“ unter-

schieden werden. 2Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen können ein besonde-

res künstlerisches Profil haben. 3Masterstudiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen 

für ein Lehramt vermittelt werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil. 4Das jewei-

lige Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.  

(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder wei-

terbildend ist. 2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Vorgaben zur Regelstu-

dienzeit und zur Abschlussarbeit den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem 

gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen.  

(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit 

nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach 

selbständig nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden zu bearbeiten.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten  

(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender 

Hochschulabschluss. 2Bei weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen kann der 

berufsqualifizierende Hochschulabschluss durch eine Eingangsprüfung ersetzt werden, sofern 

Landesrecht dies vorsieht. 3Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufsprak-

tische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.  
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(2) 1Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Masterstudiengänge ist die hierfür erforderli-

che besondere künstlerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu weiterbildenden künst-

lerischen Masterstudiengängen können auch berufspraktische Tätigkeiten, die während des 

Studiums abgeleistet werden, berücksichtigt werden, sofern Landesrecht dies ermöglicht. Das 

Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an Kunsthochschulen für solche Studien, die 

einer Vertiefung freikünstlerischer Fähigkeiten dienen, sofern landesrechtliche Regelungen dies 

vorsehen.  

(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können weitere Voraussetzungen entsprechend 

Landesrecht vorgesehen werden.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 6 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  

(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils 

nur ein Grad, der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen 

Multiple-Degree-Abschluss. 2Dabei findet keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der 

Dauer der Regelstudienzeit statt.  

(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:  

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprach- und Kultur-

wissenschaften, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstel-

lende Kunst und bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung in der Fächergruppe Wirtschafts-

wissenschaften sowie in künstlerisch angewandten Studiengängen,  

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fächergruppen Mathema-

tik, Naturwissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, in den Fä-

chergruppen Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender in-

haltlicher Ausrichtung,  

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fächergruppe 

Ingenieurwissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fächergruppe Rechtswissen-

schaften,  

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fächergruppe Freie 

Kunst,  

6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fächergruppe Musik,  

7. 1Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für Studiengänge, in denen 

die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. 2Für einen polyvalenten Studi-

engang kann entsprechend dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung 

nach den Nummern 1 bis 7 vorgesehen werden.  
2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbe-

zeichnungen sind ausgeschlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz „honours“ („B.A. hon.“) sind 

ausgeschlossen. 4Bei interdisziplinären und Kombinationsstudiengängen richtet sich die Ab-

schlussbezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang über-

wiegt. 5Für Weiterbildungsstudiengänge dürfen auch Mastergrade verwendet werden, die von 

den vorgenannten Bezeichnungen abweichen. 6Für theologische Studiengänge, die für das 

Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten 

qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), können auch abweichende Bezeichnungen ver-

wendet werden.  

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Quali-

fikationsniveau des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das 
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Qualifikationsniveau eines Masterabschlusses einem Diplomabschluss an Universitäten oder 

gleichgestellten Hochschulen entspricht.  

(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Dip-

loma Supplement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 7 Modularisierung 

(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammen-

fassung von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die Inhalte eines Moduls 

sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden 

Semestern vermittelt werden können; in besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich ein 

Modul auch über mehr als zwei Semester erstrecken. 3Für das künstlerische Kernfach im Ba-

chelorstudium sind mindestens zwei Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der Arbeitszeit 

in Anspruch nehmen können.  

(2) 1Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:  

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,  

2. Lehr- und Lernformen,  

3. Voraussetzungen für die Teilnahme,  

4. Verwendbarkeit des Moduls,  

5. Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European 

Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte),  

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,  

7. Häufigkeit des Angebots des Moduls,  

8. Arbeitsaufwand und  

9. Dauer des Moduls.  

(3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten für eine erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung durch die 

Studierenden zu benennen. 2Im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, wel-

cher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit es 

zum Einsatz in anderen Studiengängen geeignet ist. 3Bei den Voraussetzungen für die Vergabe 

von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich absolviert werden kann 

(Prüfungsart, -umfang, -dauer).  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 8 Leistungspunktesystem 

(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte 

Anzahl von ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungs-

punkte zu Grunde zu legen. 3Ein Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der 

Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein 

Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die in der Prüfungsordnung vorgesehe-

nen Leistungen nachgewiesen werden. 5Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht 

zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.  

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuwei-

sen. 2Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis 

zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann 

bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn 

nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden. 
4Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen in den künstlerischen Kernfächern an 

Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren wird das 

Masterniveau mit 360 ECTS-Leistungspunkten erreicht.  

(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und 

für die Masterarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengängen der Freien Kunst kann 

in begründeten Ausnahmefällen der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 

ECTS-Leistungspunkte und für die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen.  

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Studiengänge mit besonderen studienorganisa-

torischen Maßnahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt wer-

den. 2Dabei ist die Arbeitsbelastung eines ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 
3Besondere studienorganisatorische Maßnahmen können insbesondere Lernumfeld und Be-

treuung, Studienstruktur, Studienplanung und Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

betreffen.  

(5) 1Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für übergrei-

fende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, für 

Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe I sowie für Sonderpädagogische 

Lehrämter I kann ein Masterabschluss vergeben werden, wenn nach mindestens 240 an der 

Hochschule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Einbeziehung des Vorbereitungsdiens-

tes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind. 

 

(6) 1An Berufsakademien sind bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer für den Bachelorab-

schluss in der Regel 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theorieba-

sierten Ausbildungsanteile darf 120 ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten 

Ausbildungsanteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschreiten. 

Zurück zum Prüfbericht 

 

Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung* 

Formale Kriterien sind […] Maßnahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul- 

oder Studiengangswechsel und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen. 

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

(1) 1Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen 

sind unter Einbezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichts-
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sprache(n) vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der 

Anwendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studiengangsbezogenen Kooperatio-

nen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender nichthochschulischer Qualifikationen 

und deren Äquivalenz gemäß dem angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar darge-

legt.  

(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen 

ist der Mehrwert für die künftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvoll-

ziehbar dargelegt.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen Hoch-

schule gemeinsam mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus dem Eu-

ropäischen Hochschulraum koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss 

führt und folgende weitere Merkmale aufweist:  

1. Integriertes Curriculum,  

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel mindes-

tens 25 Prozent,  

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,  

4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und  

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.  

(2) 1Qualifikationen und Studienzeiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu dem 

Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschul-

bereich in der europäischen Region vom 16. Mai 2007 (BGBl. 2007 II S. 712, 713) (Lissabon-

Konvention) anerkannt. 2Das ECTS wird entsprechend §§ 7 und 8 Absatz 1 angewendet und 

die Verteilung der Leistungspunkte ist geregelt. 3Für den Bachelorabschluss sind 180 bis 240 

Leistungspunkte nachzuweisen und für den Masterabschluss nicht weniger als 60 Leistungs-

punkte. 4Die wesentlichen Studieninformationen sind veröffentlicht und für die Studierenden 

jederzeit zugänglich.  

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 

oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 

Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so finden 

auf Antrag der inländischen Hochschule die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung, wenn 

sich die außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der in-

ländischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 

sowie in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln ver-

pflichtet.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau  

(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen 

den in Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von 

Hochschulbildung 

 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung sowie 

 Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und 

 Persönlichkeitsentwicklung 
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nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die künftige 

zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die 

Studierenden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, 

reflektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeb-

lich mitzugestalten.  

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte 

Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverständnis), 

Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftli-

che Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie wissenschaftliches/künstlerisches 

Selbstverständnis / Professionalität und sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschluss-

niveau.  

(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Metho-

denkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftli-

che Qualifizierung sicher. 2Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, 

fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstu-

diengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem 

Jahr voraus. 4Das Studiengangskonzept weiterbildender Masterstudiengänge berücksichtigt die 

beruflichen Erfahrungen und knüpft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. 5Bei der 

Konzeption legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studien-

angebot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengängen 

dar. 6Künstlerische Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und ent-

wickeln diese fort.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5 

(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im 

Hinblick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. 2Die Qualifikationszie-

le, die Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept 

sind stimmig aufeinander bezogen. 3Das Studiengangskonzept umfasst vielfältige, an die jewei-

lige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie gegebenenfalls 

Praxisanteile. 5Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozes-

sen ein (studierendenzentriertes Lehren und Lernen) und eröffnet Freiräume für ein selbstge-

staltetes Studium.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 1 Satz 4 
4Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung der stu-

dentischen Mobilität, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne 

Zeitverlust ermöglichen. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 2 

(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes 

Lehrpersonal umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem 

Profil der Hochschulart insbesondere durch hauptberuflich tätige Professorinnen und Professo-
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ren sowohl in grundständigen als auch weiterführenden Studiengängen gewährleistet. 3Die 

Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 3 

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine angemessene Ressourcenausstattung 

(insbesondere nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschließlich 

IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel). 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 4 

(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten 

Lernergebnisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 5 

(5) 1Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. 2Dies umfasst insbesondere  

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb,  

2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen,  

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsauf-

wand, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel in-

nerhalb eines Semesters oder eines Jahres erreicht werden können, was in regelmäßigen Er-

hebungen validiert wird, und  

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, wobei in der 

Regel für ein Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang 

von fünf ECTS-Leistungspunkten aufweisen sollen. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 6 

(6) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studien-

gangskonzept aus, das die besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  

§ 13 Abs. 1 

(1) 1Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist ge-

währleistet. 2Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des 

Curriculums werden kontinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklun-

gen angepasst. 3Dazu erfolgt eine systematische Berücksichtigung des fachlichen Diskurses 

auf nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 13 Abs. 2 

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, 

sind Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und 

Fachwissenschaften sowie deren Didaktik nach ländergemeinsamen und länderspezifischen 
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fachlichen Anforderungen als auch die ländergemeinsamen und länderspezifischen strukturel-

len Vorgaben für die Lehrerausbildung.  

§ 13 Abs. 3 

(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen ist insbesondere zu prüfen, ob  

1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens 

zwei Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der 

Masterphase (Ausnahmen sind bei den Fächern Kunst und Musik zulässig),  

2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelorstudiums und  

3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern  

erfolgt sind. 2Ausnahmen beim Lehramt für die beruflichen Schulen sind zulässig.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 14 Studienerfolg  
1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absol-

venten einem kontinuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Si-

cherung des Studienerfolgs abgeleitet. 3Diese werden fortlaufend überprüft und die Ergebnisse 

für die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt. 4Die Beteiligten werden über die Ergeb-

nisse und die ergriffenen Maßnahmen unter Beachtung datenschutzrechtlicher Belange infor-

miert.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der 

Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studi-

engangs umgesetzt werden.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 16 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absätze 1 und 2, sowie § 12 

Absatz 1 Sätze 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwen-

dung. 2Daneben gilt:  

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdiszip-

lin, in der der Studiengang angesiedelt ist, angemessen.  

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse 

erreicht werden.  

3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABl. L 255 

vom 30.9.2005, S. 22-142) über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert 

durch die Richtlinie 2013/55/EU vom 17.01.2014 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) be-

rücksichtigt.  

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lern-

formen werden die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürfnisse respektiert und die spezifi-

schen Anforderungen mobiler Studierender berücksichtigt.  

5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule gewährleistet die Umsetzung der vorste-

henden und der in § 17 genannten Maßgaben.  

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 

oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 

Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so findet 
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auf Antrag der inländischen Hochschule Absatz 1 entsprechende Anwendung, wenn sich die 

außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inländischen 

Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in Absatz 1, sowie der in den §§ 10 

Absätze 1 und 2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  
1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Ein-

richtung durch, ist die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben gemäß der Teile 2 und 3 

verantwortlich. 2Die gradverleihende Hochschule darf Entscheidungen über Inhalt und Organi-

sation des Curriculums, über Zulassung, Anerkennung und Anrechnung, über die Aufgabenstel-

lung und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Verwaltung von Prüfungs- und Studie-

rendendaten, über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie über Kriterien und Verfahren der 

Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 20 Hochschulische Kooperationen  

(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hoch-

schule durch, gewährleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewährleisten die gradverlei-

henden Hochschulen die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. 2Art und 

Umfang der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Ver-

einbarungen dokumentiert.  

(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit 

einer anderen Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang 

das Siegel des Akkreditierungsrates gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst 

gradverleihend ist und die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes gewährleis-

tet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
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(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualitätsmanagementsyste-

me ist eine Systemakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der 

kooperierenden Hochschulen ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zuläs-

sig.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 21 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien  

(1) 1Die hauptberuflichen Lehrkräfte an Berufsakademien müssen die Einstellungsvorausset-

zungen für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen gemäß § 44 Hochschulrah-

mengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zu-

letzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert wor-

den ist, erfüllen. 2Soweit Lehrangebote überwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten 

und Kenntnisse dienen, für die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen oder 

Professoren an Fachhochschulen erforderlich sind, können diese entsprechend § 56 Hoch-

schulrahmengesetz und einschlägigem Landesrecht hauptberuflich tätigen Lehrkräften für be-

sondere Aufgaben übertragen werden. 3Der Anteil der Lehre, der von hauptberuflichen Lehr-

kräften erbracht wird, soll 40 Prozent nicht unterschreiten. 4Im Ausnahmefall gehören dazu auch 

Professorinnen oder Professoren an Fachhochschulen oder Universitäten, die in Nebentätigkeit 

an einer Berufsakademie lehren, wenn auch durch sie die Kontinuität im Lehrangebot und die 

Konsistenz der Gesamtausbildung sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studie-

renden gewährleistet sind; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkredi-

tierung des einzelnen Studiengangs gesondert festzustellen.  

(2) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für nebenberufliche Lehrkräfte, die theoriebasierte, zu 

ECTS-Leistungspunkten führende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Prüferinnen oder 

Prüfer an der Ausgabe und Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach 

Satz 1 können ausnahmsweise auch von nebenberuflichen Lehrkräften angeboten werden, die 

über einen fachlich einschlägigen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss 

sowie über eine fachwissenschaftliche und didaktische Befähigung und über eine mehrjährige 

fachlich einschlägige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehrveranstal-

tung verfügen.  

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu überprüfen:  

1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),  

2. die Sicherung von Qualität und Kontinuität im Lehrangebot und in der Betreuung und Bera-

tung der Studierenden vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakade-

mien und  

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen 

Lernorte umfasst.  

Zurück zum Gutachten 

 

Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

Zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien gehören 

1. dem angestrebten Abschlussniveau entsprechende Qualifikationsziele eines Studiengangs 

unter anderem bezogen auf den Bereich der wissenschaftlichen oder der künstlerischen Befä-

higung sowie die Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeitsent-

wicklung 

Zurück zu § 11 MRVO 

Zurück zum Gutachten 
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